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1. Hintergrund und Zielsetzung der Studie 

1.1 Hintergrund 
 

Konsum wird in der heutigen digitalen Wirtschaft geprägt von Plattformen. 

Digitale Plattformen gestalten die gesellschaftliche und die werbliche 

Kommunikation, sie sind das Medium, das für Informationssuche und 

Auswahlentscheidung genutzt wird, und sie führen Verbraucher*innen zum 

Vertragsschluss. In diesen verschiedenen Funktionen erfüllen Plattformen 

wichtige Aufgaben für Verbraucher*innen, um Informationen zu filtern und 

aufzubereiten.  

 

Gleichzeitig verfolgen Plattformen in ihrer Rolle als Gatekeeper einer digitalen 

Wirtschaft eigene ökonomische Interessen, die den Verbraucherinteressen 

zuwiderlaufen können. Kritisiert werden insbesondere Eingriffe in die 

Privatsphäre durch das Tracking zu Werbezwecken (Fourberg et al., 2021) und 

Manipulationen der Entscheidungsfindung durch Dark Patterns (Luguri & 

Strahlevitz, 2021). Die Europäische Union strebt dementsprechend danach, die 

Geschäftsmodelle der Plattformwirtschaft regulatorisch im Sinne europäischer 

Gemeinwohlvorstellungen zu beeinflussen. 

 

Dabei wird allerdings der Einfluss von Plattformen auf die Nachhaltigkeit des 

Konsums kaum thematisiert. Potenziell haben Plattformen durch ihre Einwirkung 

auf Verbraucher*innen weitreichende Möglichkeiten, Konsumprozesse 

nachhaltiger zu gestalten und Konsument*innen dabei zu unterstützen, 

ökologisch und sozial verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Derzeit deutet 

aber vieles auf das Gegenteil hin, dass Plattformen nämlich Treiber nicht 

nachhaltiger Konsummuster sind (Kahlenborn et al., 2018). Hierbei gibt es 

Überlappungen zwischen Beeinträchtigungen von Verbraucherinteressen und 

nicht nachhaltigen Entwicklungen insofern, als das Ziel der Ausforschung und 

Manipulation von Verbraucher*innen letztlich darin besteht, zum Konsum zu 

animieren. 

 

1.2 Thema und Ziel der Kurzstudie 
 

Damit Plattformen in der Zukunft nicht mehr als Konsumtreiber, sondern als Treiber 

des digitalökologischen Wandels in Konsum und Produktion wirken, ist es 

erforderlich, das Systemdesign der von Plattformen gestalteten Customer 
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Journey konsequent an Prinzipien des Verbraucherschutzes und der 

Nachhaltigkeit auszurichten.  

 

Vor diesem Hintergrund besteht die Zielsetzung des Vorhabens darin, die 

Wirkungen von Plattformen auf Verbraucherinteressen und Zielsetzungen 

einer nachhaltigen Entwicklung zu klären und auf dieser Grundlage ein an 

Nachhaltigkeit und Verbraucherschutz ausgerichtetes Systemdesign von 

Plattformen als politischen Lösungsansatz zu konturieren.  

 

Als „Plattformen“ werden hierbei Akteure verstanden, die „internetbasierte, 

mehrseitige Foren und Märkte bereitstellen und dadurch Information, 

Kommunikation und Transaktionen zwischen unterschiedlichen 

Nutzergruppen ermöglichen“ (Ramesohl et al., 2022, S. 8). Im Fokus stehen dabei 

Plattformen, die eine starke wirtschaftliche Machtposition innehaben, sodass sie 

als Gatekeeper andere wirtschaftliche Akteur*innen zu einem Verhalten 

veranlassen können, das den eigenen Interessen dient. 

 

Im Einzelnen werden die folgenden Themen und Leitfragen behandelt:  

• Zu welchen strukturellen Veränderungen gegenüber dem Konsum in der 

analogen Welt haben digitale Plattformen geführt? (Kapitel 2)  

• Wie lassen sich Zielsetzungen des Verbraucherschutzes und des 

nachhaltigen Konsums definieren, anhand derer die beschriebenen 

Auswirkungen digitaler Plattformen zu beurteilen sind? (Kapitel 3) 

• Welche spezifischen Beeinträchtigungen von Verbraucherinteressen 

und Zielsetzungen der Nachhaltigkeit lassen sich entlang der Customer 

Journey feststellen? Welche Politikansätze sind zur Lösung solcher 

spezifischen Probleme geeignet? (Kapitel 4)  

• Welche Politikansätze sind geeignet, um insgesamt eine verbraucher- und 

nachhaltigkeitsorientierte Plattformarchitektur zu etablieren? (Kapitel 5)  

• Wie ist das Thema der Plattformregulierung im Gesamtkontext einer 

nachhaltigkeitsorientierten Transformation des Konsums einzuordnen? 

(Kapitel 6) 

 

Die Durchführung dieser Kurzstudie erfolgt im Rahmen des vom Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz geförderten 

Verbundvorhabens „CO:DINA – Transformationsroadmap Digitalisierung und 

Nachhaltigkeit“. Das Vorhaben erforscht neue Ansätze für die nachhaltige 

Gestaltung des digitalen Wandels und zielt darauf ab, politisch-normative 

Zieldimensionen zu untersuchen und diese mit instrumentell-operativen 
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Handlungsdimensionen zu verknüpfen. Dabei soll die Komplexität und 

Vielschichtigkeit der digitalen Transformation (vor dem Hintergrund einer 

nachhaltigen Entwicklung) durch einen integrierten Ansatz gestaltbar gemacht 

werden. Das Vorhaben fokussiert die Zusammenhänge und Wechselwirkungen 

zwischen Technologie, Gesellschaft und Umwelt.1 

 

1.3 Methodischer Ansatz der Studie 
 

Um die beschriebenen Leitfragen zu beantworten, wurden methodisch folgende 

Arbeitsweisen kombiniert:  

• Literaturanalyse,  

• konzeptionelle rechtspolitischer Arbeitsweise und 

• Gespräche mit Expert*innen  

 

Da die Auswirkungen von digitalen Plattformen auf die Nachhaltigkeit des Konsums 

wissenschaftlich noch wenig aufgearbeitet sind, wurde die Literaturanalyse breit 

angelegt. Ausgewertet wurde die öffentlich verfügbare ökonomische, 

psychologische, politikwissenschaftliche und rechtswissenschaftliche Literatur.  

 

Im nächsten Schritt galt es, hieraus Folgerungen für den Politikansatz einer 

verbraucher- und nachhaltigkeitsorientierten Plattformregulierung zu ziehen. Da 

dieser Politikansatz nur in ersten Ansätzen konturiert ist, wurden insoweit in einer 

konzeptionellen rechtspolitischen Arbeitsweise vorhandene 

Regulierungsansätze im Bereich der Plattformregulierung, aber auch aus anderen 

Kontexten wie dem Umweltrecht oder der Infrastrukturregulierung auf den hier 

untersuchten Fragenkreis übertragen und fortentwickelt.  

 

Die Hypothesen und Zwischenergebnisse der Studie wurden in Gesprächen mit 

Digitalisierungsexpert*innen und Wissenschaftler*innen verschiedener 

Disziplinen einer kritischen Überprüfung unterzogen. Die Namen der 

Gesprächspartner*innen finden sich im Anhang der Studie (s. u. S. 73).

 
1 Weitere Informationen zum CO:DINA Vorhaben unter: https://codina-transformation.de 
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2. Veränderungen in Konsumprozessen durch digitale 

Plattformen 
 

Digitale Plattformen sind in ihren Geschäftsmodellen sehr heterogen und ständig im 

Wandel. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Auswirkungen von 

Plattformen auf Verbraucherinteressen und Zielsetzungen der Nachhaltigkeit. 

Dennoch lassen sich die Interaktionen von Plattformen mit Verbraucher*innen 

danach kategorisieren, welche Marktaspekte sie jeweils verändern. Diese 

Auswirkungen auf verschiedene Marktaspekte werden nachfolgend beschrieben, 

um zu verdeutlichen, inwiefern digitale Plattformen Konsumprozesse verändern.  

 

Der Konsum in der heutigen digitalen Welt wird hierbei verglichen mit dem Konsum 

in der analogen Welt. Auf diese Weise wird die Grundlage geschaffen, um 

herzuleiten, inwiefern digitale Plattformen mit Blick auf Verbraucherinteressen und 

Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung neue Regulierungsbedarfe schaffen 

(vgl. nachstehend in Kapitel 4 und 5). Das ist von großer Bedeutung; denn der 

Bezugsrahmen von Verbraucher- und Umweltrecht ist auch nach einigen 

Jahrzehnten Digitalisierung weiterhin primär die analoge Welt.  

 

2.1 Informationsvermittlung und Filterung 
 

Eine zentrale Funktion von digitalen Plattformen besteht darin, dass sie 

Verbraucher*innen den Zugang zu Informationen vermitteln. Die übermittelten 

Informationen werden nicht von den Plattformen selbst generiert, sondern von 

Dritten – von Privaten, von Unternehmen oder von Medienschaffenden. Diese 

Informationen werden von Plattformen aufbereitet und gefiltert.  

 

Im Vergleich zum Konsum in der analogen Welt hat Digitalisierung die Quantität 

und Granularität verfügbarer Informationen sowie die Schnelligkeit und 

Leichtigkeit des Informationszugangs enorm gesteigert. Erst durch die 

Vermittlungstätigkeit und Filterfunktion der Plattformen wird diese 

Informationsfülle aber für Verbraucher*innen praktisch nutzbar.  

 

Je nach Ziel und Zweck der Informationsfilterung werden unterschiedliche 

Typen von Plattformen unterschieden (BMWE, 2019):  

• Bei Aufmerksamkeitsplattformen liegt der Mehrwert der Plattform für 

Verbraucher*innen bereits in der Übermittlung passender, für die 
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Adressat*innen relevanter und interessanter Informationen. Beispiel hierfür 

sind Social Media-Plattformen und Suchmaschinen. 

• Vermittlungsplattformen bezwecken dagegen, die von allen Parteien 

angestrebte Kontaktaufnahme zwischen Mitgliedern auf der Grundlage 

individueller Präferenzen zu ermöglichen. Bei den Vermittlungsplattformen 

wird weiter zwischen Transaktionsplattformen und Nicht-

Transaktionsplattformen unterschieden. Ziel von 

Transaktionsplattformen ist es, eine ökonomische Transaktion wie einen 

Vertragsschluss herbeizuführen. Beispiele hierfür sind Vergleichsportale, 

Onlineshops und Online-Marktplätze. Die Unterstützungsleistung von 

Plattformen kann hier in einer Sortierung des Angebots entsprechend den 

Nutzerinteressen bestehen, aber auch darin, dass die Plattform konkrete 

Empfehlungen gibt und dadurch die Entscheidungsfindung für 

Verbraucher*innen noch weiter vereinfacht. Nicht-Transaktionsplattformen 

zielen auf die Vermittlung von anderen Kontakten ab, etwa auf einen „Match“ 

bei Online-Dating-Portalen.  

 

In der Realität gehen die unterschiedlichen Typen von Plattformen ineinander über, 

etwa wenn Aufmerksamkeitsplattformen wie Social Media-Anbieter auch 

ökonomische Transaktionen vermitteln. Insofern bezeichnen die beschriebenen 

Plattformtypen in der Praxis eher unterschiedliche Funktionen von Plattformen. 

 

Allerdings können Verbraucher*innen kaum nachprüfen, ob die vermittelten 

Informationen zutreffend sind und ob die Filtersysteme und Empfehlungen ihren 

Interessen entsprechen oder den Interessen der Plattformen, etwa in Form von 

Provisionen für Kaufabschlüsse. Kehrseite des Informationszuwachses ist also eine 

Abhängigkeit der Verbraucher*innen von den Plattformen (Helberger et al., 

2021).  

 

Die Gestaltungsmacht der Plattformen bei der Aufbereitung und Filterung von 

Informationen hat auch Auswirkungen auf Informationen zu 

Nachhaltigkeitsaspekten von Konsumentscheidungen: Informationen zu 

nachhaltigen Konsumvarianten können beispielsweise prominent, nur in 

versteckten Auswahlmenüs oder gar nicht platziert werden (Artinger et al., 2018). 

Empfehlungsalgorithmen können Nachhaltigkeitskriterien standardmäßig, nur auf 

expliziten Wunsch oder gar nicht berücksichtigen.  
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2.2 Standardisierung, Automatisierung und Beschleunigung 

von Prozessen 
 

Plattformen filtern Informationen nicht nur dem Inhalt nach, sondern sie 

standardisieren, automatisieren und beschleunigen zudem Kommunikations- 

und Transaktionsprozesse. Das gilt für die Interaktion von Privat zu Privat, etwa 

über soziale Medien, ebenso wie für die Interaktion von Verbraucher*innen mit 

Unternehmen, etwa bei der Informationsrecherche oder beim Vertragsschluss und 

bei der Bezahlung.  

 

Diese Leistungen erleichtern Verbraucher*innen die Orientierung und die 

Handhabung der entsprechenden Prozesse. Vereinfachungen, 

Automatisierungen und Beschleunigungen der Prozesse führen gegenüber 

dem Konsum in der analogen Welt zu Zeitersparnissen und erhöhen dadurch die 

Attraktivität der vermittelten Konsumangebote. Mit Blick auf die Zielsetzungen 

einer nachhaltigen Entwicklung kann der erleichterte und beschleunigte Zugang zu 

Konsumangeboten allerdings auch eine Steigerung des Konsumniveaus mit 

nachteiligen Umweltfolgen bewirken. 

 

Verbraucher*innen sehen sich ferner dem Risiko von Manipulationen ausgesetzt, 

wenn die Prozessgestaltung einseitig den Interessen der Plattform folgt – etwa, 

wenn Verbraucher*innen durch Dark Patterns entgegen ihren Interessen zum 

Vertragsschluss veranlasst werden. Solche Dark Patterns sind auch aus der 

analogen Welt bekannt, etwa wenn Verbraucher*innen gegenüber der Eindruck 

erweckt wird, dass eine Ware im Preis herabgesetzt sei, der angebliche 

Ursprungspreis aber nie verlangt wurde. Im digitalen Raum ist allerdings eine 

subtilere und gleichzeitig wirkmächtigere Beeinflussung des 

Verbraucherverhaltens möglich als in der analogen Welt, da sich 

Verbraucher*innen in digitalen Konsumprozessen in einer 

Entscheidungsarchitektur bewegen, die in allen Details von der Plattform gestaltet 

wird. Digitalisierung stellt ferner Mittel zur Verfügung verhaltenswirksame Signale 

an alle Verbraucher*innen in der gleichen Weise auszuspielen, aber auch 

unterschiedliche Verbraucher*innen entsprechend ihrer individuellen Situation 

oder ihrer Persönlichkeitsmerkmale unterschiedlich zu adressieren.  
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2.3 Sharing und Gebrauchtwaren: Neue digitale Märkte 
 

Da das Matching von Angebot und Nachfrage auf digitalem Weg viel unaufwändiger 

ist als in der analogen Welt, haben Plattformen neue Märkte für Leistungen 

geschaffen, die es wegen des hohen Transaktionsaufwands in der analogen 

Welt gar nicht oder nur in geringem Umfang gab. Auf diese Weise gibt es heute 

Plattformangebote für temporäre Nutzungsformen (z. B. Airbnb, Couchsurfing, 

CarSharing-, Bikesharingangebote) und für den Handel mit Gebrauchtwaren (z. B. 

eBay Kleinanzeigen, Vinted) zu schaffen. Diese Leistungen waren in der analogen 

Welt eher Teil der sozialen als der marktlichen Sphäre.  

 

Aus Verbrauchersicht sind die neuen Angebotsformen für temporäre Nutzungen 

und Gebrauchtwaren zunächst ein Zugewinn. Auch mit Blick auf Zielsetzungen 

der Nachhaltigkeit erscheinen diese neuen Märkte auf den ersten Blick als 

Chance, da die Ressourcenproduktivität durch die Intensivierung der Nutzung, 

durch die Verteilung der Nutzung auf eine größere Personenzahl und durch die 

Verlängerung der Nutzungsdauer steigt.  

 

Vor allem die mit dem Begriff der Sharing Economy bezeichneten temporären 

Nutzungsformen haben sich allerdings von anfänglich gemeinwohlorientierten 

Modellen immer stärker zu kommerziellen Angeboten entwickelt. Die 

entsprechenden Märkte werden inzwischen von gewinnorientierten, 

marktmächtigen Plattformen wie Airbnb oder Uber beherrscht. Damit verbunden 

sind mögliche nachteilige Folgen für Verbraucher*innen und Zielsetzungen der 

Nachhaltigkeit: Auf Seiten der Verbraucher*innen kann es sich nachteilig 

auswirken, wenn privat genutzte Güter einem kommerziellen Verwertungsdruck 

ausgesetzt sind. Die Umweltentlastungen durch eine gesteigerte 

Ressourcenproduktivität können durch Rebound-Effekte ins Gegenteil verkehrt 

werden, wenn Konsumieren günstiger wird und das eingesparte Geld für 

ressourcenintensiven Mehrkonsum ausgegeben wird (z. B. Zuwachs an Flugreisen 

durch günstige Übernachtungsmöglichkeiten). Schließlich kann es auch 

unerwünschte gesellschaftliche Nebenwirkungen geben wie eine 

Wohnraumverknappung durch kommerzielles Sharing von Wohnungen (Gossen et 

al., 2022). Auch das flexible „free floating“ Carsharing wird nicht nur genutzt, um ein 

eigenes Auto zu substituieren, sondern kann, bei Ersatz von Fahrten mit dem 

öffentlichen Nahverkehr oder dem Fahrrad anteilig zu zusätzlichem Autoverkehr 

führen (Schmitt et al, 2018). 
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Die bisherigen Erfahrungen mit digital vermittelten Sharing-Angeboten oder 

Gebrauchtwarenhandel zeigen somit, dass Sharing erst durch die Herausbildung 

eines substitutiven oder bestenfalls suffizienzorientierten Konsumstils zu 

einer spürbaren und nachhaltigen Umweltentlastung beigetragen wird (Ludmann, 

2019).  

 

2.4 Werbefinanzierte Aufmerksamkeitsplattformen 
 

Insgesamt über 75 Prozent der Internet-Nutzungszeit verbringen die Menschen 

mit Aktivitäten auf Aufmerksamkeitsplattformen, d. h. mit Unterhaltung (Filme, 

Musik, Spiele), Kommunikation (Instant Messenging, E-Mail), sozialen Netzwerken 

und Nachrichten/Informationen (vgl. nachstehende Abbildung 1).  

 

Obwohl diese Aktivitäten nicht direkt Konsumzwecken im Sinne von finanziellen 

Transaktionen dienen, haben sie eine hohe Konsumrelevanz. Denn die meisten 

dieser Dienste sind ganz oder teilweise werbefinanziert. Je höher der Anteil der 

Werbefinanzierung ist, desto mehr orientieren sich Plattformen an den Interessen 

der Werbetreibenden als den eigentlichen Kund*innen der Plattformen. Die 

Dienste, um derentwillen Verbraucher*innen Plattformen nutzen, werden von 

werbefinanzierten Plattformen nur angeboten, damit Verbraucher*innen ihre Zeit 

und Aufmerksamkeit den Werbebotschaften widmen, die sie konsumieren 

müssen, um die Dienste nutzen zu können.  
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Abbildung 1: Anteile der im Internet verbrachten Zeit nach Aktivitäten; Zeitperiode Q3/2019; 
Gesamtbevölkerung Deutschland (14+). Quelle: Eigene Darstellung nach: Andree, M.; Thomsen, T. 
(2020), Atlas der digitalen Welt, S. 66. 

 

Kommerzielle, zumeist werbefinanzierte Plattformen prägen die digitale Welt 

somit auch außerhalb des E-Commerce. Bildhaft ausgedrückt, ist die digitale Welt 

einer virtuellen Shoppingmall vergleichbar. Die Besucher*innen der digitalen Welt 

können die Shoppingmall für die Dauer ihres Aufenthalts in der digitalen Welt nicht 

verlassen. Die Situation ist allerdings vielschichtiger und unübersichtlicher als in 

einer analogen Shoppingmall. Denn während das Warenangebot einer analogen Mall 

für alle Besucher*innen das gleiche ist, sieht jede/r Besucher*in der digitalen 

Welt andere Konsumversprechen und Werbebotschaften, da diese den 

persönlichen Interessen und Präferenzen angepasst werden. Außerdem sind die 

Besucher*innen der digitalen Welt nicht nur potenzielle Käufer*innen. Sie sind auch 

auf andere Weise ökonomisch in den Betrieb der digitalen Shoppingmall 

eingebunden, nämlich als Wertschöpfende und Werbeträger*innen und als 

Lieferant*innen wertvoller persönlicher Daten (vgl. die nachstehende  

Abbildung 2 zu den Wertschöpfungsschritten der Facebook-Nutzer*innen zum 

Vorteil von Facebook). Um den Marktwert der persönlichen Daten zu erhöhen, 

werden ferner alle Aktivitäten der Besucher*innen überwacht, aufgezeichnet 

und gemeinsam mit den Aufzeichnungen über frühere Mallbesuche zu 

Persönlichkeitsprofilen aggregiert. Schließlich treffen die Besucher*innen der 

Mall nicht zufällig andere Besucher*innen, sondern sie werden so durch das 

Gebäude geführt, dass sie nur Gleichgesinnte treffen. Immer wenn ein/e 

Besucher*in die Mall zu verlassen versucht, steht vor dem Ausgang ein Bildschirm, 
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der ihr eine Videobotschaft von zweifelhaftem Wahrheitsgehalt, aber mit 

großer emotionaler Wirkung zeigt und sie auf diese Weise dazu bringt, weiter im 

Gebäude zu bleiben. 

 

In der analogen Welt dagegen halten sich Menschen überwiegend in öffentlichen 

oder privaten Räumen auf, ohne dabei kommerziellen Absichten ausgesetzt zu 

sein. Nur vergleichsweise wenig Raum ist in Gestalt von Ladenlokalen, 

Einkaufszentren oder Märkten kommerziellen Aktivitäten vorbehalten; die 

kommerziellen Interessen der Betreiber*innen solcher stationärer Verkaufsorte sind 

einfach zu verstehen und allen Beteiligten klar. Kundenprofile werden nur erstellt, 

wenn die Verbraucher*innen dem durch die Nutzung einer Kundenkarte oder eines 

anderen Identifikationsmittels zugestimmt haben. Die Ladenbetreiber*innen haben 

nur einen geringen Einfluss darauf, wie sich die Besucher*innen durch die 

Ladenlokale bewegen; auf die Gespräche der Besucher*innen untereinander haben 

die Betreiber*innen keinen Einfluss.  

 

Der bildhafte Vergleich macht deutlich, wie sich die heutige digitale Welt durch eine 

„hyperkapitalistische“ kommerzielle Zuspitzung von der analogen Welt 

unterscheidet (Seemann, 2021, S. 287) und in welchen Veränderungen sich diese 

radikale Kommerzialisierung niederschlägt (vgl. nachfolgende Abbildung 2):  

 

• Allgegenwart von Werbung und Verkaufsabsichten 

• Kommerzialisierung auch der Konsumentenrolle durch Erfassung, Analyse 

und wirtschaftliche Verwertung persönlicher Daten 

• Personalisierte Angebote 

• Auswahl von Informationen nach Nutzerhistorie und 

Persönlichkeitsprofilen 

• Auswahl von Informationen nach emotionaler Wirkung, um 

Aufenthaltsdauer in sozialen Medien zu verlängern. 
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Abbildung 2: Analoge und digitale Welt aus Verbrauchersicht. Quelle: Eigene Darstellung (ConPolicy 
2023). 

 

2.5 Netzwerkeffekte und Gatekeeping 
 

Mit den Funktionen der Informationsvermittlung und der Prozessgestaltung sind 

starke Netzwerkeffekte verbunden: Plattformen werden umso attraktiver, je 

mehr Akteur*innen sie nutzen (BMWE, 2019). Weniger stark genutzte Plattformen 

geraten dadurch schnell ins Hintertreffen. Mit der Zeit führt an der Nutzung 

dominanter Plattformen kaum mehr ein Weg vorbei. Plattformen erlangen damit 

eine neue Form von Marktmacht, die aus der analogen Welt so nicht bekannt 

ist: Wer sich mit anderen Menschen digital vernetzen will, oder wer seine Kunden 

digital erreichen will, muss hierfür die Vermittlung durch eine bestimmte 

marktmächtige Plattform nutzen. Plattformen werden zu Gatekeepern digitaler 

Märkte (BMWE, 2019).  

 

Die Folge ist eine starke horizontale Machtkonzentration im Markt der digitalen 

Plattformen und gleichzeitig auch eine vertikale Marktmacht von Plattformen 

gegenüber Händler*innen und Hersteller*innen, da Plattformen häufig für den 

Zugang zu den Kund*innen unentbehrlich geworden sind.  

 

Aus Verbrauchersicht sind die Netzwerkeffekte auf den Plattformmärkten für sich 

genommen vorteilhaft, weil sie Zugang zu einer Vielzahl von Akteur*innen bieten, 

zu einheitlichen Verfahrensweisen führen und dadurch Koordinationsaufwände 

reduzieren. Auf der anderen Seite ist die Marktmachtkonzentration nachteilig, 
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weil digitale Plattformen mangels Konkurrenz in der Lage sind, Geschäftsmodelle 

durchzusetzen, die Verbraucherinteressen beeinträchtigen. Längerfristig kann die 

Marktmacht der Plattformen auch zu erhöhten Preisen führen, indem sie den 

Wettbewerb unter anderen Marktakteuren beeinträchtigt, etwa im Bereich der 

Händler*innen oder der Medienschaffenden.  

 

Die Einschränkung des Wettbewerbs kann indirekt auch dazu führen, dass nicht 

nachhaltige Konsummuster verstärkt werden: Wenn es digitalen Plattformen 

mangels Wettbewerb leichter fällt, absatzsteigernde Dark Patterns oder invasive 

Werbemethoden durchzusetzen, so werden dadurch nicht nur 

Verbraucherinteressen beeinträchtigt, sondern auch Anreize zu nicht nachhaltigem 

Überkonsum gesetzt.  
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2.6 Zwischenfazit zu Kapitel 2 in tabellarischer Form 
 

Die nachfolgende Tabelle fasst zusammen, zu welchen Veränderungen digitale 

Plattformen in Konsumprozessen gegenüber dem Zustand in der analogen Welt 

geführt haben.  

 

Marktaspekt 
Zustand in der  
analogen Welt 

Zustand in der 
Plattformökonomie 

Verfügbarkeit von 
Informationen 

• Wenige Informationen 
sind verfügbar. 

• Informationsrecherche 
ist zeit- und 
arbeitsaufwändig. 

• Verbraucher*innen 
suchen Informationen 
selbst. 

• Viele und hoch aufgelöste 
Informationen sind 
verfügbar.  

• Informationsrecherche ist 
schnell und einfach. 

• Informationen werden von 
Intermediären bereitgestellt 
nach Kriterien, die für 
Verbraucher*innen nicht 
überprüfbar sind. 

Standardisierung von 
Interaktionen 
(Kommunikations- und 
Transaktionsprozessen)  

Der Ablauf von 
Interaktionen ist nur in 
geringem Maß 
standardisiert. 

Interaktionen sind 
standardisiert und werden 
fortlaufend weiter 
beschleunigt und 
automatisiert.  

Märkte für 
Sharingangebote und 
Gebrauchtwaren 

Es gibt wenig 
Marktaktivitäten, Sharing 
und 
Gebrauchtwarenhandel 
finden eher im sozialen 
Raum statt. 

Es gibt neue digitale Märkte für 
Sharing und Gebrauchtwaren, 
die von stark kommerziell 
orientierten Plattformen 
betrieben werden. 

Reichweite von 
Werbung 

Kommerzielle Aktivitäten 
sind auf definierte 
Bereiche beschränkt 

Der digitale Raum wird durch 
werbefinanzierte 
Geschäftsmodelle insgesamt 
kommerziell geprägt. 

Marktmacht durch 
Vernetzung 

Marktmachtkonzentration 
ist ein bekanntes und 
beherrschbares 
Phänomen. 

• Netzwerkeffekte haben 
positive Effekte für 
Verbraucher*innen. 

• Netzwerkeffekte führen zu 
bisher nicht bekannten 
Marktmachtkonzentrationen 
mit nachfolgenden 
Nachteilen für 
Verbraucher*innen. 

Tabelle 1: Zwischenfazit zu Kapitel 2: Veränderungen im Konsumprozess durch digitale Plattformen. 
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3. Zielsetzungen des Verbraucherschutzes und der 

Nachhaltigkeit mit Blick auf digitale Konsumprozesse 
 

Die Auswirkungen digitaler Plattformen auf Konsumprozesse begründen dann ein 

Mandat zum politischen Handeln, wenn dadurch die politischen Zielsetzungen im 

Bereich des Verbraucherschutzes und einer nachhaltigen Entwicklung gefährdet 

werden. Um die Frage nach der grundsätzlichen Notwendigkeit und nach einer 

möglichen Richtung von politischen Interventionen zu Zwecken des 

Verbraucherschutzes und der Nachhaltigkeit im Bereich der Plattformökonomie zu 

beantworten, sollen daher im Folgenden die entsprechenden politischen 

Zielsetzungen nachgezeichnet werden.  

 

Die Zielsetzungen von Verbraucherschutz und nachhaltiger Entwicklung auf 

internationaler, europäischer und nationaler Ebene überlappen sich vielfältig. Im 

Folgenden werden primär Dokumente von der Ebene der Vereinten Nationen 

herangezogen, da diese längerfristige Leitlinien auch für politische Entwicklungen 

auf der Ebene der EU und der deutschen Politik vorgeben.  

 

3.1 Zielsetzungen des Verbraucherschutzes: UN Guidelines 

for Consumer Protection  
 

Für den Verbraucherschutz ist das maßgebliche Referenzdokument die UN 

Guidelines for Consumer Protection (UN Guidelines) als zentrale, umfassendste 

und weltweit verbindliche Definition von verbraucherpolitischen Zielsetzungen 

(UNCTAD, 2016). Verbraucherpolitik soll hiernach insbesondere zum Schutz und zur 

Förderung folgender Verbraucherinteressen beitragen (vgl. Abbildung 3): 

 

• Zugang zu essenziellen Gütern und Diensten 

• Produktsicherheit 

• Ökonomische Interessen der Verbraucher*innen  

• Verbraucherinformation 

• Verbraucherbildung 

• Schutz der Privatsphäre (Privacy) und freier Fluss von Informationen 

• Streitschlichtung und Schadensersatz 

 

Mit Blick auf die Veränderungen in Konsumprozessen durch digitale Plattformen ist 

unter den genannten Zielsetzungen die Förderung und der Schutz der 
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ökonomischen Interessen der Verbraucher*innen von besonderer Bedeutung. 

Hier geht es darum, dass Verbraucher*innen den optimalen Nutzen aus ihren 

ökonomischen Ressourcen ziehen. Zu diesem Zweck sollen Güter vernünftigen 

Qualitätsstandards entsprechen und Einschränkungen des Wettbewerbs sollen 

verhindert werden. Praktiken wie irreführende Werbung, die zu ökonomischen 

Schäden für Verbraucher*innen führen, sollen durch geeignete rechtliche 

Maßnahmen unterbunden werden.  

 

Die Herausforderungen der Digitalisierung werden explizit in den UN Guidelines 

kaum angesprochen. Aufschlussreich ist jedoch insoweit die Klarstellung, dass das 

Schutzniveau für Verbraucher*innen im Onlinehandel auf demselben Niveau 

wie in anderen Handelsformen liegen solle – es gilt also, in digitalen Märkten 

dasselbe Schutzniveau herzustellen, wie es in analogen Märkten etabliert ist. 

 

Ferner soll Verbraucherpolitik über alle ihre Maßnahmen folgenden zwei 

horizontalen Zielsetzungen gerecht werden: 

 

• besonderer Schutz verletzlicher und benachteiligter 

Verbrauchergruppen 

• Förderung von nachhaltigem Konsum.  

 

Mit der Förderung des nachhaltigen Konsums wird zugleich die Verbindung des 

Verbraucherschutzes zu den Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung 

verdeutlicht. Nachhaltiger Konsum heißt hiernach die Befriedigung der 

Bedürfnisse der gegenwärtigen und zukünftiger Generationen in einer 

wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Art und Weise. Über die 

Bezugnahme auf die Bedürfnisse zukünftiger Generationen werden insbesondere 

die Zielsetzungen der Umweltpolitik integriert. 
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Abbildung 3: Zielsetzungen der Verbraucherpolitik nach den UN Guidelines. Quelle: Eigene Darstellung 
(ConPolicy, 2021). 

 

3.2 Nachhaltigkeitsziele für den Konsum: Sustainable 

Development Goals (SDGs) 
 

Das maßgebliche Referenzdokument für die Zielsetzungen einer nachhaltigen 

Entwicklung sind die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten 

Nationen (UN General Assembly, 2015). Für die hier untersuchten Auswirkungen 

digitaler Plattformen auf einen nachhaltigen Konsum ist unter den 17 SDGs das SDG 

12 die zentrale Zielsetzung. Hiernach sollen nachhaltige Produktions- und 

Konsummuster gewährleistet werden und zu diesem Zweck bis zum Jahr 2030 ein 

nachhaltiges Management und eine effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen 

erreicht werden.  

 

Die einzelnen Zielsetzungen und Indikatoren von SDG 12 sind allerdings durch den 

Einfluss von Industrieinteressen wenig konkret formuliert worden (Gasper et al., 

2019). Daher muss das Ziel nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster im 

Kontext mit anderen SDGs verstanden und konkretisiert werden. Wichtig sind 

insoweit insbesondere die Zielsetzungen des Klimaschutzes (SDG 13), der Schutz 

der Biodiversität im Wasser und auf dem Land (SDGs 14 und 15), die Verfügbarkeit 
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von sauberem Wasser und Sanitäreinrichtungen (SDG 6) und sauberer, 

bezahlbarer Energie (SDG 7) sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen und 

Wirtschaftswachstum, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern 

(SDG 8) und die Förderung nachhaltiger Industrialisierung und Innovationen 

(SDG 9) (UN Global Compact, 2018). Insbesondere die ökologische Dimension der 

UN-Nachhaltigkeitsziele wurde im Juli 2022 noch weiter gestärkt, als die 

Generalversammlung der Vereinten Nationen den Zugang zu sauberer, gesunder 

und nachhaltiger Umwelt als Menschenrecht anerkannt haben (UN News, 

2022).  

 

In der Gesamtschau ergibt sich hieraus das Bild einer Wirtschaft, in deren 

Mittelpunkt nicht die Gewinninteressen von Unternehmen stehen, sondern das 

Wohlergehen der Menschen sowie die Beachtung von ökologischen Grenzen 

für die menschliche Wirtschaftstätigkeit.  

 

So verstanden, sind in das Ziel nachhaltiger Konsummuster etwa auch die 

Konkretisierungen des Klimaschutzes durch das Pariser 

Klimaschutzabkommen zu integrieren. Konsum ist also nur dann als nachhaltig 

anzusehen, wenn die konsumbedingten Treibhausgasemissionen nicht über das 

Maß hinausgehen, dass eingehalten werden muss, um die Erderwärmung auf 

weniger als 1,5 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau einzugrenzen. 

Dementsprechend umfasst auch die Umsetzung von SDG 12 in der deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie die Reduktion der konsumbezogenen 

Treibhausgasemissionen (Bundesregierung, 2021a).  

 

Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie enthält hierzu noch keinen konkreten 

Zielwert. Dieser ergibt sich aber rechnerisch einfach aus den Prämissen, dass die 

Erderwärmung gemäß den UN-Beschlüssen von Paris auf deutlich unter 2 Grad 

Celsius eingedämmt werden muss und, dass hierbei von global verallgemeinerbaren 

Konsummustern auszugehen ist – das heißt, dass jeder Mensch auf der Erde das 

gleiche Recht hat, Treibhausgase zu emittieren. Unter diesen Prämissen müssen die 

konsumbedingten Treibhausgasemissionen auf deutlich unter 1 Tonne pro 

Kopf und Jahr abgesenkt werden – ausgehend von einem Niveau von 10,8 

Tonnen pro Kopf und Jahr in Deutschland im Jahr 2022 (Umweltbundesamt, 

2023). 

 

Die eben hergeleitete Konkretisierung der Anforderungen des Klimaschutzes an 

einen nachhaltigen Konsum steht hierbei beispielhaft für weitere ökologische und 

soziale Anforderungen, die sich mit Blick auf weitere Umweltaspekte wie etwa die 
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Materialintensität oder die Folgen des Konsums für die Biodiversität und mit Blick 

auf soziale Aspekte wie die der menschenwürdigen Arbeitsbedingungen ableiten 

lassen.  

 

 
 

Abbildung 4: SDGs mit besonderem Bezug zum nachhaltigen Konsum. Quelle: ConPolicy auf Basis von 
UN Global Compact (2018). 
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3.3 Zwischenfazit zu Kapitel 3 in tabellarischer Form 
 

Auch wenn Digitalisierung weder in den UN Guidelines für Verbraucherschutz 

noch in den SDGs eine hervorgehobene Rolle spielt, lassen sich aus beiden 

Dokumenten relevante Schlussfolgerungen für die Zielsetzungen von 

Verbraucherschutz und nachhaltiger Entwicklung mit Blick auf die 

Veränderungen von Konsumprozessen durch digitale Plattformen ziehen.  

 

Diese Schlussfolgerungen werden in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst. 

 

Politikbereich Referenzdokument Zielsetzungen 

Verbraucherschutz 
 

UN Guidelines for 
Consumer Protection 
 

Förderung und Schutz der 
ökonomischen Interessen der 
Verbraucher*innen, 
insbesondere 
• Vernünftige 

Qualitätsstandards für Güter  
• Vermeidung von 

Wettbewerbsbeschränkungen 
• Maßnahmen gegen 

Geschäftspraktiken, welche 
Verbraucher*innen schädigen  

Förderung eines nachhaltigen 
Konsums 

Nachhaltige 
Entwicklung 
 

UN Sustainable 
Development Goals 
(SDGs) 
 

Gewährleistung nachhaltiger 
Produktions- und 
Konsummuster (SDG 12) unter 
Einbeziehung weiterer SDGs, 
insbesondere 
• Klimaschutz (SDG 13) 
• Leben im Wasser (SDG 14) 
• Leben auf dem Land (SDG 15) 
• sauberes Wasser und 

Sanitäreinrichtungen (SDG 6) 
• saubere, bezahlbarer Energie 

(SDG 7)  
• menschenwürdige 

Arbeitsbedingungen und 
Wirtschaftswachstum (SDG 8) 

• Förderung nachhaltiger 
Industrialisierung und 
Innovationen (SDG 9) 

Tabelle 2: Zwischenfazit von Kapitel 3: Zielsetzungen des Verbraucherschutzes und der 
Nachhaltigkeit mit Blick auf digitale Konsumprozesse. 
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4. Politikansätze zur Stärkung von Verbraucherinteressen 

und Nachhaltigkeit  
 

In den vorherigen Kapiteln wurden die Veränderungen des Konsumprozesses durch 

digitale Plattformen sowie hiervon potenziell betroffene politische Zielsetzungen 

von Verbraucherschutz und Nachhaltigkeit allgemein beschrieben. In diesem 

Kapitel sollen auf dieser Grundlage politische Antworten für konkrete 

Problemstellungen entwickelt werden, die sich derzeit auf Plattformmärkten mit 

Blick auf Verbraucherinteressen und Zielsetzungen der Nachhaltigkeit zeigen.  

 

Hierbei wird das Konzept der Customer Journey zugrunde gelegt, also die 

Verbrauchererfahrung von der Entstehung des Konsumwunsches über die 

Informationssuche, Bewertung von Alternativen bis hin zum Kauf. Von dem hier 

verwendeten erweiterten zirkulären Verständnis der Customer Journey sind 

auch die nachfolgenden Schritte der Bezahlung, der Auslieferung der Ware, 

Nutzung und Wiederverwertung oder Entsorgung erfasst (Ramesohl et al., 2022, 

S. 27 f.; vgl. hierzu Abbildung 5).  

 

Im Mittelpunkt stehen in der nachfolgenden Untersuchung die Phasen der 

Customer Journey bis zur Kaufentscheidung (Konsumwunsch, Suche und 

Bewertung sowie Kauf). In diesen Phasen ist die Einflussnahme der Plattformen 

auf die Entscheidungsfindung der Verbraucher*innen hier besonders groß – auch 

was die nachfolgenden Phasen angeht, werden hier die Weichen gestellt, etwa mit 

Blick auf Energieverbrauch, Reparierbarkeit, Lebensdauer oder 

Wiederverwertbarkeit (Geibler & Gnanko, 2021). Zur Nutzungsphase und zur Phase 

der Entsorgung und Wiederverwertung werden Einzelaspekte erläutert.  

 

Der Fokus liegt ferner auf der Frage, wie die Interaktion von Plattformen mit 

Verbraucher*innen während des Konsumprozesses die Ergebnisse dieses 

Konsumprozesses beeinflusst. Nicht vertieft untersucht wird daher, inwieweit 

neue Angebote von Plattformen im Bereich der Sharing Economy zu 

Umweltentlastungen führen oder inwieweit sich Umweltentlastungen durch 

Rebound-Effekte ins Gegenteil verkehren (s. o. 0).  
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Abbildung 5: Fünf Phasen der Customer Journey. Quelle: Eigene Darstellung (ConPolicy, 2023). 
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4.1 Phase 1: Konsumwunsch 
 

Konsumwünsche entstehen in der Psyche und in der Gedankenwelt der 

Verbraucher*innen. Die digitale Welt nimmt aber auf die Konsumwünsche von 

Verbraucher*innen intensiv Einfluss – weniger durch die Plattformen, über die 

direkt der Kaufakt getätigt wird, sondern vor allem durch werbefinanzierte 

Aufmerksamkeitsplattformen (s. o. 2.4). Der nachfolgende Kasten 

veranschaulicht, wie sich das quantitativ ausdrückt und welche Rolle hierbei 

marktmächtige Plattformen spielen. 

Digitale Werbung in Zahlen 

Der Werbemarkt ist heute bereits vorwiegend ein digitaler Markt: Im Jahr 2021 

wurden 522,50 Milliarden Dollar für digitale Werbung ausgegeben, das sind 63,1 

Prozent der gesamten Werbeausgaben in den Medien. Für 2023 wird das weltweite 

Budget für digitale Werbung mit 695,98 Milliarden Dollar veranschlagt, was 67,4 

Prozent des gesamten Werbebudgets entspricht. Für 2026 wird eine weitere 

Steigerung der Ausgaben für digitale Werbung auf 835,82 Milliarden Dollar 

(entsprechend 72,5 % der gesamten Werbeausgaben) vorausgesagt (Insider 

Intelligence, 2023).  

 

Insbesondere die nach der Nutzungsdauer bedeutsamsten Digitalunternehmen, 

nämlich die Google-Mutter Alphabet und der aus Facebook hervorgegangene 

Konzern Meta, sind überwiegend werbefinanziert. So entfallen 83 Prozent der 

Umsätze von Alphabet und 98,5 Prozent der Einnahmen von Meta auf 

Werbeeinnahmen (Andree & Thomsen, 2020, S. 207; Andree & Thomsen, 2020, S. 

201). Von der im Internet verbrachten Zeit entfallen in Deutschland 33,2 Prozent 

auf Alphabet (YouTube 13,2 %; Google 5,4 %) und den Facebook-Mutterkonzern 

Meta (Facebook: 7,4 %, WhatsApp: 6,4 %, Instagram: 1,4 %) (Andree & Thomsen, 

2020, S. 28). Bemerkenswert ist, dass Meta und Alphabet zusammen 45 Prozent 

der nachfolgenden Nutzungszeit im Internet verteilen (Andree & Thomsen, 

2020, S. 32). Mit der nachfolgenden Nutzungszeit ist hierbei die Zeit gemeint, die 

Nutzer*innen im Nachgang zu einer Weiterleitung von einer anderen Seite im 

Internet verbringen. Der Einfluss von Meta und Alphabet auf die Weiterleitung 

illustriert deren Marktmacht bei der Vermittlung von Konsumaktivitäten. 

 

Im Folgenden wird beschrieben, welche Auswirkungen die Dominanz 

werbefinanzierter Geschäftsmodelle in der digitalen Welt insgesamt hat (4.1.1), 

wie insbesondere personalisierte Werbung auf Verbraucher*innen wirkt (4.1.2) 

und wie überlange, für die psychische Gesundheit schädliche Nutzungszeiten 
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durch Algorithmen werbefinanzierter Dienste hervorgerufen werden (4.1.3). Zu den 

einzelnen Problembereichen werden politische Lösungsansätze skizziert. 

4.1.1 Dominanz werbefinanzierter Geschäftsmodelle 

 

Problembeschreibung 

Die Werbeintensität der digitalen Welt kann zu Beeinträchtigungen von 

Verbraucherinteressen (a), von gesellschaftspolitischen Zielsetzungen (b) 

und von Zielsetzungen eines nachhaltigen Konsums (c) führen.  

 

a) Auswirkungen werbefinanzierter Angebote auf Verbraucher*innen 

Etwa die Hälfte bis zwei Drittel der Deutschen fühlen sich von Onlinewerbung 

gestört (PricewaterhouseCoopers, 2019; Werliin & Kokholm, 2020). Dieses 

Störgefühl führt auch zu aktiven Maßnahmen, um Werbung zu minimieren: Etwa die 

Hälfte der Deutschen nutzt zumindest teilweise Ad-Blocker, um im Internet 

Werbung zu vermeiden (PricewaterhouseCoopers, 2019; Werliin & Kokholm, 2020). 

Als Gründe für die Nutzung von Ad-Blockern werden insbesondere die bessere 

Bedienbarkeit von Websites, die Vermeidung unangemessener oder irrelevanter 

Werbung und die Sorge vor Tracking von Nutzungsverhalten angegeben (Werliin & 

Kokholm, 2020). Außerdem fällt es Verbraucher*innen teilweise schwer, Werbung 

von redaktionellen Inhalten zu unterscheiden. Insbesondere bei 

Werbeplatzierungen, die redaktionellen Inhalten ähneln, zeigen viele 

Internetnutzer*innen Schwierigkeiten, Werbung und Information zu differenzieren 

(Meßmer, Sängerlaub, & Schulz, 2021). 

 

Allerdings führt die wahrgenommene Beeinträchtigung des Nutzungserlebnisses 

durch Werbung nicht dazu, dass Verbraucher*innen auf bezahlte werbefreie 

Angebote umsteigen, und auch laut Umfragen ziehen Nutzer*innen durch 

Onlinewerbung finanzierte Inhalte Bezahlmodellen vor (IAB Europe, 2021). 

Teilweise empfinden Verbraucher*innen auch die Werbung an sich als 

nutzbringend, da sie durch Werbeanzeigen sie relevante Produkte entdecken, auf 

die sie sonst nicht aufmerksam geworden wären (Bitkom, 2022).  

 

b) Gesellschaftspolitische Auswirkungen werbefinanzierter Angebote 

Die heutigen Geschäftsmodelle werbefinanzierter Angebote im Internet reichen in 

ihren Folgen über die Allgegenwart der Werbung hinaus.  
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Die Werbefinanzierung prägt den Inhalt, den Aufmerksamkeitsplattformen 

den Nutzer*innen bieten. Werbung und Inhalt gehen ineinander über, wie sich 

insbesondere am Beispiel von Influencer*innen erkennen lässt. Die 

Steuerungselemente, die über die Relevanz von Inhalten bestimmen, wie Like-

Buttons, Besucherzahlen oder die Zählung von Follower*innen auf sozialen Medien 

sind darauf ausgerichtet, auch Inhalte auf ihre Verwertbarkeit hin zu 

optimieren. 

 

In Zusammenhang damit sind werbefinanzierte Geschäftsmodelle der heutigen 

digitalen Welt Hintergrund für gesellschaftsgefährdende Entwicklungen, wie 

sie durch die Schlagworte Hate Speech, Fake News und Filterblasen beschrieben 

werden. Primäres Ziel sozialer Medien ist es, dass Nutzer*innen ihre Aufmerksamkeit 

möglichst lange den im Internet präsentierten Inhalten – und auf diese Weise vor 

allem der damit einhergehenden Werbung – widmen. Zu diesem Zweck werden 

ihnen bevorzugt sensationelle Nachrichten präsentiert, da diese Nutzer*innen 

emotional aufwühlen und sie auf diese Weise dazu anhalten, sich mit den 

dargebotenen Inhalten weiter zu beschäftigen (Schade, 2021). Die Gesellschaft 

fragmentiert sich zusehends in eine Vielzahl von widerstreitenden Gruppen, 

die schwer noch Gemeinsamkeiten finden. Diese Fragmentierung erschwert auch 

Fortschritte bei der Nachhaltigkeitstransformation des Konsums, da die Spaltung 

der Gesellschaft zusehends auch Klimaschutz und Umweltpolitik sowie die daraus 

abgeleiteten Maßnahmen mit Wirkung auf den individuellen Konsum betrifft 

(Kahlenborn et al., 2018). 

 

c) Effekte digitaler Werbung auf nachhaltigen Konsum 

Wie sich die Allgegenwart der Werbung auf den Konsum und insbesondere auf das 

Konsumniveau auswirkt, ist quantitativ schwer zu bestimmen, da es keinen 

Vergleichsmaßstab in Form einer weniger kommerziellen und konsumzentrierten 

digitalen Welt gibt.  

 

Zumindest punktuell führen werbefinanzierte Geschäftsmodelle dazu, dass nicht 

nachhaltige Konsumpraktiken verstärkt und legitimiert werden, etwa wenn 

Influencer*innen luxuriösen Konsum als erstrebenswerten Lebensstil propagieren 

(Amra & Elma, 2023). Zwar gibt es auch die gegenläufige Bewegung von 

Nachhaltigkeitsinfluencer*innen; diese haben aber eine deutlich geringere 

Reichweite als konventionelle, konsumorientierte Influencer*innen (Werg et al., 

2021).  
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Das deutet darauf hin, dass die Dominanz werbefinanzierter Geschäftsmodelle 

den gesellschaftlichen Diskurs in einem konsumzentrierten Wertesystem 

festhält und dieses verfestigt und stabilisiert – obwohl der Konsum in 

Deutschland um ein Vielfaches über einem Niveau liegt, das im Sinne global 

verallgemeinerbarer Konsummuster nachhaltig wäre (s. o. 3.2Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 

 

Lösungsansatz: Gemeinwohlorientierte Plattformarchitektur 

Die Dominanz werbefinanzierter Geschäftsmodelle in der digitalen Welt hat 

demnach erhebliche nachteilige Wirkungen auf Verbraucherinteressen, 

Gemeinwohlinteressen und Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung.  

 

Allerdings ist eine punktuelle politische Lösung insoweit schwer vorstellbar. Denn 

problematisch sind nicht Werbung, Konsum und Gewinnorientierung im 

Einzelnen, sondern deren synergetische Wirkung und Übersteigerung in der 

heutigen digitalen Welt.  

 

Erforderlich ist es daher, die Gemeinwohlorientierung der digitalen Welt 

insgesamt zu stärken. Hierfür ist es erforderlich, digitale Plattformen als 

Infrastrukturen der digitalen Welt unter Gemeinwohlaspekten zu regulieren. 

Da es sich insoweit um einen neuen und umfassenden Politikansatz im Umgang mit 

digitalen Plattformen handelt, werden die entsprechenden Überlegungen in einem 

eigenen Kapitel beschrieben (s. u. Kapitel 5).  

 

4.1.2 Personalisierte Werbung  

Problembeschreibung:  

Personalisierte Werbung löst unter verschiedenen Gesichtspunkten besondere 

Kritik aus: Sie ist mit Eingriffen in die Privatsphäre (a) und in die 

Entscheidungsfreiheit von Verbraucher*innen (b) verbunden und führt darüber 

hinaus möglicherweise zu einer Steigerung des Konsumniveaus (c).  

 

a) Eingriffe in die Privatsphäre 

Grundlage personalisierter Werbung sind die Beobachtung, Erfassung, 

Auswertung der Internetnutzung und die Aggregation der gewonnenen Daten 

zu Nutzerprofilen (Ullah et al., 2020). In einem algorithmusbasierten Real-Time-

Bidding-Verfahren (RTB) wird der Werberaum im Internet an Werbetreibende 
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vermittelt. Dabei werden Nutzerdaten ausgetauscht, um Zielgruppen mit 

Nutzerprofilen abzugleichen und anschließend die Werbeanzeige zielgenau 

auszuspielen (McCann et al., 2021). Den meisten Verbraucher*innen sind diese 

Verfahrensweise und die damit verbundenen Eingriffe in die Privatsphäre nicht 

bewusst: Obwohl 76 Prozent der Deutschen angeben, zumindest ein gewisses 

Verständnis von der Funktionsweise personalisierter Werbung zu haben, zeigen sie 

Schwierigkeiten, personalisierte Inhalte korrekt zu identifizieren (Europäische 

Kommission Chafea, 2018).  

 

Wenn Verbraucher*innen konkret danach gefragt werden, ob sie einverstanden 

sind, dass ihre persönlichen Daten zur zielgenauen Ausspielung von Werbung 

genutzt werden, so lehnt dies eine klare Mehrheit ab: In einer repräsentativen 

Umfrage unter über 2.000 Nutzer*innen sozialer Medien stimmten 57 Prozent der 

Aussage zu: „Ich will nicht, dass meine persönlichen Daten genutzt werden, um 

Werbung an mich zu adressieren, sei es zu geschäftlichen oder zu politischen 

Zwecken.“ Weitere 26 Prozent lehnten die Nutzung ihrer persönlichen Daten für 

politische Werbung ab, und nur 11 Prozent waren damit einverstanden, dass ihre 

persönlichen Daten für Werbezwecke verwendet werden (Noyb, 2021). 

 

b) Beeinträchtigungen der Entscheidungsfreiheit 

Da Verbraucher*innen die Nutzung ihrer Daten zu Werbezwecken mehrheitlich 

ablehnen, die Datenschutz-Grundverordnung aber eine Einwilligung in die hierfür 

erforderliche Datenerhebung und Datenverarbeitung erfordert, werden 

Nutzer*innen unter Verwendung sog. Dark Patterns dazu gebracht, ihre 

Einwilligung zu erklären. 90 Prozent der Verbraucher*innen stimmen der Nutzung 

von persönlichen Daten zu, indem sie in Cookie-Bannern auf „Akzeptieren“ drücken, 

obwohl tatsächlich nur 3 Prozent der Verbraucher*innen damit einverstanden sind, 

dass ihre persönlichen Daten von Unternehmen erhoben und verarbeitet werden 

(Noyb, 2021). Dabei wird die Abfrage nach der Zustimmung zur Datenspeicherung 

und -verarbeitung so gestaltet, dass Verhaltenstendenzen der Nutzer*innen 

ausgenutzt werden, um sie zur Zustimmung zu bewegen (Fourberg et al., 2021). 

Sind Webseiten bei Ablehnung der Datenverarbeitung beispielsweise nur 

eingeschränkt nutzbar oder ist eine Zustimmung bereits voreingestellt, wird die 

Entscheidung der Verbraucher*innen zugunsten einer Zustimmung beeinflusst 

(Luguri & Strahilevitz, 2021). Kritisiert werden insbesondere auch die 

eingeschränkte Zugänglichkeit von „Ablehnen“-Buttons und Button-Designs, 

die bspw. über Farbe oder Kontrast Nutzer*innen eher zur Zustimmung bewegen 

(Noyb, 2021). Mit solchen Praktiken wird das Ablehnen von Tracking-Berechtigung 
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gezielt erschwert und eine Zustimmung zur Datenspeicherung und -verarbeitung 

ohne expliziten Wunsch von Verbraucher*innen in Kauf genommen. 

 

c) Steigerung des Konsumniveaus? 

Gleichzeitig führt personalisierte Werbung möglicherweise zu einer Steigerung des 

Konsumniveaus insgesamt. Je passender und relevanter Werbeinhalte für die 

individuellen Adressat*innen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Werbung auch entsprechende Kaufentscheidungen bewirkt. Werbeanzeigen mit 

einem höheren Grad an Personalisierung werden häufiger angeschaut und 

angeklickt und führen häufiger zum Kauf eines Produkts (Bleier & Eisenbeiss, 

2015; Matz, Kosinski, Nave, & Stilwell, 2017; Yan et al., 2009). Personalisierte 

Werbung bewirkt häufig Kaufentscheidungen nicht auf dem Weg einer 

wohlüberlegten Entscheidung, sondern über einen spontanen Kaufimpuls in 

Reaktion auf die Werbung (Zafar et al., 2021).  

 

Allerdings ist eine konsumsteigernde Wirkung von personalisierter Werbung 

damit noch nicht klar nachgewiesen. Der Effekt personalisierter Werbung auch 

darauf beschränkt bleiben, dass sich der Konsum von konventionell beworbenen 

Angeboten zu den im Internet individualisiert beworbenen Angeboten verschiebt, 

da das verfügbare Haushaltseinkommen durch die Werbeintensität nicht 

beeinflusst wird.  

 

Lösungsansatz: Verbot oder Beschränkung von personalisierter 

Werbung 

Tracking, Profilbildung und darauf beruhende personalisierte Werbung sollten 

entsprechend den Interessen der Verbraucher*innen auf solche Datenerhebungen 

und Datenverarbeitungen beschränkt werden, die von Nutzer*innen wirklich 

gewünscht werden.  

 

Zu diesem Zweck können Maßnahmen unterschiedlicher Eingriffstiefe ergriffen 

werden:  

• Es könnte generell verboten werden, persönliche Daten zu 

Werbezwecken zu erheben und auszuwerten. Digitale Werbung wäre dann 

im Grundsatz nur als kontextbasierte Werbung zulässig; ggf. könnten 

Verbraucher*innen aktiv nach personalisierten Angeboten nachfragen, 

sofern sie diese explizit wünschen und dafür ihre Daten zur Verfügung 

stellen wollen. Ein solches Komplettverbot personalisierter Werbung könnte 

auch dazu beitragen, die Asymmetrien digitaler Märkte auszugleichen und 
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kleineren und mittleren Unternehmen Wettbewerbsvorteile zu schaffen 

(McCann et al., 2021) 

• Etwas weniger tiefgreifend könnten einzelne besonders problematische 

Aspekte personalisierter Werbung verboten werden. Während der Digital 

Services Act beispielsweise die Bildung von Nutzerprofilen nur für Kinder und 

Jugendliche verbietet, könnten Nutzerprofile für Werbezwecke generell 

untersagt werden. Ein anderer Ansatzpunkt bestünde darin, die 

Weitergabe von personenbezogenen Daten und insbesondere deren 

Verkauf für Werbezwecke und für die Erstellung von Nutzerprofilen 

ohne ausdrückliche Zustimmung zu verbieten, da gerade die 

Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen Kontexten die 

Privatsphäre besonders stark beeinträchtigt (Bennett et al., 2022).  

• Ein paralleler Handlungsstrang könnte darin bestehen, durch die 

Einbeziehung von Nutzer*innen deren Interessen bei der Entwicklung 

und bei der kontinuierlichen Fortschreibung von Werbeformaten 

einzubeziehen. Plattformen und Werbetreibende könnten in Ausfüllung der 

Risikominderungsmaßnahmen nach Art. 35 des Digital Services Act (DSA) 

hierzu verpflichtet werden. 

 

4.1.3 Nutzungsdauer 

Problembeschreibung: Psychosomatische Schäden durch lange 

Nutzung 

 

Wenn Empfehlungsalgorithmen für Inhalte auf sozialen Medien primär 

entsprechend den Interessen der Werbekunden auf lange Nutzungszeiten 

ausgelegt sind, geraten die Interessen sowie das Wohlbefinden und die Gesundheit 

der Nutzer*innen in den Hintergrund. So wurden beispielsweise im Zuge der 

Veröffentlichung der sogenannten „Facebook Files“ durch das Wall Street Journal 

Vorwürfe laut, dass Facebook von psychischen Risiken der Plattform 

insbesondere für jugendliche Mädchen wisse, aber diese bewusst in Kauf 

nehme (Wells et al., 2021).  

 

Auch wenn eine kausale Beziehung zwischen der Nutzung sozialer Medien als 

Ursache und psychischen Beschwerden als Folge wissenschaftlich nicht 

abschließend belegt ist, ist dokumentiert, dass eine ausgeprägtere Nutzung 

sozialer Medien mit häufigeren psychischen und psychosomatischen 

Beschwerden einhergeht. So kommt eine repräsentative Untersuchung unter 
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deutschen Kindern und Jugendlichen zu dem Ergebnis, dass mit einer häufigen 

Nutzung sozialer Medien auch die Wahrscheinlichkeit von psychosomatischen 

Beschwerden und riskanten Verhaltensweisen wie Tabak und Alkoholkonsum 

zunimmt (Richter et al., 2021). Auch verschiedene Metaanalysen weisen einen 

Zusammenhang zwischen der Nutzung sozialer Medien und psychischen und 

psychosomatischen Beschwerden wie Depression, Angst, Stress, niedriger 

Schlafqualität oder Alkoholkonsum nach (Keles et al., 2020; Kelly et al., 2018; Curtis 

et al., 2018). 

 

Lösungsansatz: Designanforderungen zum Schutz der Gesundheit  

Werbebasierte digitale Dienste müssen so designt sein, dass die psychische 

Gesundheit der Nutzer*innen nicht geschädigt wird. Daher sollten 

werbebasierte Plattformen verpflichtet werden offenzulegen, nach welchen 

Kriterien sie die Benutzerführung in werbebasierten Diensten wie Social Media, 

Streaming, Gaming oder Nachrichtenseiten gestalten. Auf der Grundlage dieser 

Informationen sollten im Dialog mit Regulierungsbehörden und Zivilgesellschaft 

Designanforderungen entwickelt werden, die gesundheitliche Schädigungen 

der Nutzer*innen durch überlange Nutzungsdauern verhindern (s. u. 5.1.2).  

 

Bei Informationsangeboten und Nachrichten sollten Plattformen zwar 

weiterhin die Rolle von Informationsvermittler*innen einnehmen, nicht die 

Rolle von Verleger*innen. Plattformen sollen also keine Inhalte „kuratieren“ und 

ähnlich einem Redaktionshaus inhaltliche Verantwortung für die Auswahl 

übernehmen. Die Empfehlungsalgorithmen, nach denen Inhalte angezeigt und 

empfohlen werden, müssen aber von dem Interesse der Plattform an der 

Erzielung von Werbeeinnahmen entkoppelt werden und sich nach 

Verbraucherinteressen richten. Verbraucher*innen sollten daher zwischen 

verschiedenen Filterkriterien wählen können und darunter in jedem Fall auch eine 

nicht personalisierte Auswahl von Inhalten anzeigen lassen können (Humborg, 

2021). 

 

4.2 Phase 2: Suche und Bewertung  
 

An den initialen Impuls des Konsumwunsches schließt sich eine 

Informationsphase an. Verbraucher*innen sammeln relevante Informationen 

zu verschiedenen Konsumoptionen und wählen diejenige aus, die ihren 

Interessen am besten entspricht. Plattformen spielen hier eine wichtige Rolle, 

weil sie es erlauben, Informationen nach Relevanz und persönlichen 
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Präferenzen zu filtern (s. o. 2.1). Da Verbraucher*innen aber die Kriterien der 

Filterung selbst nicht überprüfen können, sind sie von den Vorentscheidungen 

der Plattformen abhängig. Das führt dazu, dass die Interessen von 

Verbraucher*innen durch provisionsabhängige Rankings (4.2.1), durch 

manipulierte Nutzerbewertungen (4.2.2) und durch unzureichende 

Nachhaltigkeitsinformationen (4.2.3) beeinträchtigt werden können. 

 

4.2.1 Rankingkriterien 

Problembeschreibung: Provisionsabhängige Rankings 

Empfehlungen von Vergleichs- und Vermittlungsplattformen werden häufig nicht 

danach ausgesprochen, welches Angebot aus Verbrauchersicht am günstigsten ist, 

sondern danach, für welches Angebot die Plattform bei erfolgreicher 

Vermittlung die höchste Provision erhält. Dies wird Verbraucher*innen 

gegenüber oft nicht klargestellt.  

 

Vergleichs- und Vermittlungsplattformen bieten Verbraucher*innen in der Regel die 

Möglichkeit, Angebote nach verschiedenen Kriterien bewerten zu lassen (Preis, 

Qualität, Bewertung). Zusätzlich wird häufig eine Empfehlung ausgesprochen 

(„unser Tipp“). Diese Empfehlung stellt sich Verbraucher*innen gegenüber so dar, 

als sei das empfohlene Angebot qualitativ besonders hochwertig – tatsächlich wird 

das Angebot aber deshalb empfohlen, weil der Anbieter für die Vermittlung eine 

erhöhte Provision bezahlt. Dadurch werden Verbraucher*innen veranlasst, 

Angebote auszuwählen, die nicht für sie, sondern für die Plattform besonders 

vorteilhaft sind (Bundeskartellamt, 2019).  

 

In ähnlicher Weise werden Verbraucherinteressen beeinträchtigt, wenn 

Bewertungs- oder Verkaufsplattformen Angebote empfehlen, die sie selbst 

oder mit ihnen verbundene Unternehmen vertreiben. 

 

Lösungsansatz: Rankings nach Verbrauchernutzen 

Empfehlungen von Vergleichs-, Vermittlungs- und Verkaufsplattformen 

sollten nicht von wirtschaftlichen Interessen der Plattform abhängen, 

sondern nur von der Bewertung der Angebote aus Verbrauchersicht.  

 

In die Erstellung eines Rankings sollten nur objektive, für den Produktvergleich 

aus Verbrauchersicht relevante Kriterien einfließen. Provisionen, Zahlungen 

oder geschäftliche Beziehung zwischen Anbieter und Portal dürfen keinen Einfluss 
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auf das Ranking und die Darstellung der Produkte in der Ergebnisanzeige haben. Die 

Finanzierung eines Vergleichs oder Vermittlungsangebots über 

Vermittlungsprovisionen ist grundsätzlich ein legitimes Geschäftsmodell, die 

Provisionen dürfen jedoch nicht für das „Erkaufen“ von besseren Rankingplätzen in 

der Ergebnisanzeige genutzt werden. Wenn für die Herausstellung eines 

bestimmten Angebots eine Zahlung geleistet wurde, so muss die entsprechende 

Hervorhebung klar als Werbung gekennzeichnet und vom Ranking getrennt werden 

(vzbv, 2020). 

 

Der Digital Services Act verpflichtet Plattformen nur dazu, die Kriterien von 

Empfehlungssystemen transparent zu machen, er stellt aber keine inhaltlichen 

Anforderungen an diese Kriterien (Art. 27 DSA). Im Interesse von 

Verbraucherschutz und Rechtsklarheit ist daher eine ausdrückliche gesetzliche 

Regelung erforderlich, um sicherzustellen, dass Empfehlungen nicht von den 

wirtschaftlichen Interessen der Plattformen bestimmt werden.  

 

4.2.2 Nutzerbewertungen 

Problembeschreibung: Manipulation von Nutzerbewertungen 

Betreiber*innen von Onlineshops und Portalen nutzen verschiedene Methoden, 

um Nutzerbewertungen systematisch zu beeinflussen. Ziel der Beeinflussung 

ist es, das Erscheinungsbild der bewerteten Produkte oder Dienstleistungen zu 

schönen. Zu diesem Zweck werden negative Bewertungen gelöscht oder 

behindert, etwa indem Bewerter*innen mit Anwaltsschreiben oder 

Schadensersatzforderungen genötigt werden, schlechte Bewertungen 

zurückzunehmen. Umgekehrt werden Gutscheine ausgegeben, die zu 

Höchstbewertungen anregen, oder unseriöse Bewertungsvermittler werden 

eingeschaltet, um die gewünschten positiven Bewertungen zu erzielen. 

Nutzer*innen der betroffenen Onlineshops werden hierdurch geschädigt. Für sie 

sind Kundenbewertungen ein zentrales Entscheidungskriterium. Wenn 

Kundenbewertungen manipuliert sind, führen sie zu Kaufentscheidungen, die an 

den Interessen der Nutzer*innen vorbeigehen (Bundeskartellamt, 2020; vzbv, 2019). 

 

Lösungsansatz: spezifische Regeln für Nutzerbewertungen 

Die beschriebenen Praktiken sind größtenteils rechtswidrig, weil sie 

Verbraucher*innen bei ihren Kaufentscheidungen in die Irre führen. Das gilt etwa 

immer dann, wenn Nutzerbewertungen nicht authentisch sind oder wenn die 

Bewertungen manipuliert worden sind (Bundeskartellamt, 2020). Allerdings hat das 
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Irreführungsverbot bislang entsprechende Rechtsverstöße offensichtlich nicht 

hinreichend unterbinden können.   
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Seit Mai 2022 gelten zusätzliche EU-rechtlich begründete 

Transparenzvorschriften für Nutzerbewertungen. Danach müssen Onlineshops 

und Portale darüber informieren, ob sämtliche Bewertungen veröffentlicht werden 

oder nach welchen Regeln Beiträge gelöscht werden. Außerdem müssen sie 

sicherstellen, dass die veröffentlichten Bewertungen von Verbraucher*innen 

stammen, die die bewerteten Produkte wirklich erworben oder verwendet haben.  

 

In gewissem Umfang können diese Transparenzpflichten die Beweisführung für 

Wettbewerbsverstöße bei Nutzerbewertungen erleichtern, soweit etwa die 

Löschung von Beiträgen auf den ersten Blick nicht den berichteten Regeln 

entspricht und daraus eine Beweislastumkehr abgeleitet werden kann. Andere 

Manipulationen von Nutzerbewertungen werden von diesen 

Transparenzpflichten aber allenfalls teilweise erfasst (vzbv, 2022).  

 

Lösungsmöglichkeiten bestehen hier in noch klareren spezifischen Regeln für 

den Umgang mit Nutzerbewertungen. Diese können insofern sinnvoll sein, als 

sich durch Incentivierungen und Bewertungsvermittler für Nutzerbewertungen ein 

komplexer eigener Markt entwickelt hat. Für solche spezifischen Regelungen ist 

allerdings angesichts der Dynamik und Diversität des Marktes die Gesetzesform 

nicht sinnvoll. Stattdessen sind hier detaillierte untergesetzliche Regelwerke 

auf der Grundlage allgemeiner gesetzlicher Ermächtigungen erforderlich, die 

den Entwicklungen des Marktes dynamisch angepasst werden können. Außerdem 

ist ein erleichterter Vollzug der entsprechenden Vorschriften notwendig. Da die 

hierfür erforderlichen Veränderungen in der Plattformregulierung allgemeiner Art 

sind, werden sie im Kontext weiterer allgemeiner Prinzipien eines 

Plattformsystemdesigns in 5.1 beschrieben.  

 

4.2.3 Nachhaltigkeitsinformationen  

Problembeschreibung: Unzureichende Nachhaltigkeitsinformationen 

in der digitalen Welt 

Suchmaschinen, Vergleichsportale und Onlineshops geben derzeit wenig 

Informationen zur Nachhaltigkeit der angebotenen Produkte. Verlässliche 

Nachhaltigkeitslabel, etwa die auf der Internetseite Siegelklarheit 

(www.siegelklarheit.de) gelisteten Zeichen, werden nur selten abgebildet. Teilweise 

haben Plattformen eigene Systeme zur Nachhaltigkeitsbewertung entwickelt, 

deren Glaubwürdigkeit schwer überprüfbar ist (Lell et al., 2020). 

Nachhaltigkeitsinformationen werden in der Regel nicht prominent 
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herausgestellt oder in Empfehlungssystemen maßgeblich berücksichtigt 

(Kahlenborn et al., 2018). 

 

Lösungsansatz: Umfassende Transparenz über Nachhaltigkeit  

Verkaufs- und Bewertungsplattformen sollten über die Nachhaltigkeit der von 

ihnen angebotenen Produkte und Dienstleistungen transparent und umfassend 

informieren.  

 

Die erforderlichen Informationsgrundlagen hierfür sollten von politischer 

Seite zur Verfügung gestellt werden, da die Bewertung von Produkten und 

Dienstleistungen nach Nachhaltigkeitskriterien weder den Kompetenzen noch den 

Interessen digitaler Plattformen entspricht. Eine entscheidende Rolle wird hierbei 

der digitale Produktpass spielen (Geibler & Gnanko, 2021). Die über den digitalen 

Produktpass erfassten Daten über die Umweltauswirkungen eines Produkts 

während seines Lebenszyklus sollten für die Zwecke der Kaufentscheidung in 

einem Score zusammengefasst werden. Dieser Score sollte Verbraucher*innen 

ähnlich wie die Energieverbrauchskennzeichnung der EU-Verbraucher*innen eine 

einfache Orientierung für die Konsumentscheidung bieten; gleichzeitig sollten 

detaillierte Einzelaspekte und Umweltdaten abrufbar sein (Lell et al., 2020). 

 

Die Nachhaltigkeitsbewertungen, die aufgrund solcher politisch legitimierter 

Kriterien erstellt werden, sollten von Verkaufs- und Bewertungsplattformen im 

Rahmen der Produktbeschreibungen standardmäßig zur Verfügung gestellt 

werden. Zusätzlich sollten Plattformen Filter und Empfehlungen zur Verfügung 

stellen, damit Verbraucher*innen Produkte gezielt nach ihren 

Umweltauswirkungen auswählen können. Ergänzend können auch spezialisierte 

„Grüne Apps“ als Konsumberater für nachhaltige Konsumentscheidungen zum 

Einsatz kommen (Kahlenborn et al., 2018).  

 

Nachhaltigkeitsinformationen sollten in der Entscheidungsarchitektur von 

Plattformen prominent verankert werden und so dargeboten werden, dass die 

Entscheidung für nachhaltige Entscheidungsalternativen leichtfällt. Hierzu sollten 

auch Default-Einstellungen genutzt werden, um im Zweifel nachhaltigere 

Produktvarianten zu bevorzugen. 
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4.3 Phase 3: Kauf  
 

Wenn sich Verbraucher*innen nach der Informationsrecherche und 

Produktauswahl der Konsumentscheidung nähern, geht es für Onlineshops darum, 

Verbraucher*innen tatsächlich zum Kaufabschluss zu bringen. Eine Vielzahl 

von Beratungsangeboten existiert, wie die „Conversion Rate“, also der 

Prozentsatz von Shopbesucher*innen, der am Ende auch kauft, zu steigern. Damit 

verbunden ist für Verbraucher*innen das Risiko, durch unlautere Methoden zum 

Kaufabschluss gedrängt zu werden – entweder durch manipulative Praktiken 

(4.3.1) oder durch Methoden des Instant Shopping, die unüberlegte Impulskäufe 

zum Ziel haben (4.3.2). 

 

4.3.1 Absatzförderung durch manipulative Praktiken (Dark 

Patterns)  

Problembeschreibung: Manipulation von Verbraucherentscheidungen 

Manipulative Entscheidungsarchitekturen (Dark Patterns) werden von 

Vermittlungs- und Verkaufsplattformen dazu eingesetzt, um Verbraucher*innen 

zu Kaufentscheidungen zu bewegen, die sie bei reiflicher Überlegung nicht 

getroffen hätten. Hierzu werden etwa Anzeigen geschaltet, die signalisieren, dass 

das gerade ausgewählte Angebot nur noch für kurze Zeit zu diesem Preis verfügbar 

sei oder, dass nur noch eine geringe Anzahl von Produkten oder Plätzen vorrätig sei. 

Hierdurch werden Verbraucher*innen unter Druck gesetzt, sich schnell zu 

entscheiden und werden aufgrund der empfundenen Verlustaversion gedrängt, 

eine unüberlegte Entscheidung zu treffen. Das führt einerseits zu finanziellen 

Nachteilen bei Verbraucher*innen, andererseits zu einer nicht nachhaltigen 

Erhöhung des Konsumniveaus. 

 

Lösungsansatz: Verbesserte Regulierungstechnik und vereinfachter 

Vollzug 

Dark Patterns sind durch rechtliche Regelungen der Datenschutzgrundverordnung, 

des Rechts der unlauteren Werbung und des Digital Services Act erfasst. Dennoch 

sind sie weiterhin verbreitet, weil Rechtsunklarheiten und hoher Aufwand bei 

der Rechtsdurchsetzung zu Vollzugsdefiziten führen. Dem muss durch mehr 

Rechtssicherheit und eindeutige Vorschriften sowie durch eine 

Automatisierung und Vereinfachung des Gesetzesvollzugs entgegengewirkt 

werden. Insofern sind hier nicht weitere gesetzgeberische Maßnahmen erforderlich, 
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sondern Veränderungen im generellen Ansatz der Plattformregulierung. Diese 

Veränderungen werden im Kontext weiterer allgemeiner Prinzipien eines 

Plattformsystemdesigns beschrieben (5.1). 

 

4.3.2 Instant Shopping 

Problembeschreibung: Beschleunigung im Onlinehandel 

Der Abschluss von Verträgen, die Bezahlung wie auch die Auslieferung der 

gekauften Waren haben sich im Onlinehandel über die letzten Jahre enorm 

beschleunigt. Hierzu tragen folgende Faktoren bei: Die Entscheidungsarchitektur 

von Onlineshops und Verkaufsplattformen ist häufig daraufhin optimiert, 

Verbraucher*innen zu spontanen, impulsiven Konsumentscheidungen zu 

veranlassen. Ein wichtiger Faktor ist hierbei die inzwischen im Onlinehandel 

standardmäßig angebotene Möglichkeit einer kostenlosen Rücksendung. Dadurch 

ist unüberlegtes Bestellen für Verbraucher*innen wirtschaftlich risikolos geworden. 

Für die Umwelt sind hiermit allerdings erhebliche nachteilige Auswirkungen 

verbunden in Form des zusätzlich induzierten Verkehrs, des Verpackungsaufwands 

und der verbreiteten Praxis der Vernichtung retournierter Waren (Zimmermann et 

al., 2021; Carstens, 2021). 

 

Außerdem wird der Aufwand der Auswahlentscheidung stark reduziert: 

Verbraucher*innen wird aufgrund der Kenntnis ihrer persönlichen Vorlieben und 

Gewohnheiten ein genau passendes Angebot gemacht, das nur noch angenommen 

werden muss. Zusätzlich gibt es Möglichkeiten, Konsumentscheidungen zu 

delegieren, sodass eine Konsumentscheidung im Einzelfall gar nicht mehr 

erforderlich ist, beispielsweise über Abonnements oder perspektivisch über digitale 

Assistenten (Lell & Kettner, 2021) oder über smarte Produkte, die „selbst bestellen“ 

(smarter Tintendrucker bestellt Patronen, smarter Kühlschrank bestellt Milch) 

(Kahlenborn et al., 2018).  

 

Ferner werden Bezahlvorgänge durch verschiedene digitale Bezahlverfahren 

drastisch beschleunigt und vereinfacht. Schließlich haben sich unter den 

Bezeichnungen SameDayDelivery und Instant Delivery besonders schnelle 

Lieferungen auf dem Markt etabliert (Kahlenborn et al., 2018). Lieferdienste mit 

Fahrradkurieren haben über die letzten Jahre vor allem in großen Städten ein 

eigenes Geschäftsmodell der minutenschnellen Zustellung von Waren des täglichen 

Bedarfs etabliert.  
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Insgesamt reduziert Instant Shopping durch diese unterschiedlichen 

Prozessoptimierungen die mit dem Kauf verbundenen Transaktionskosten. 

Gerade dies kann aber zu einer Steigerung des Konsumniveaus führen 

(Kahlenborn et al., 2018). 

 

Lösungsansätze: Überlegungsschutz und Verursacherprinzip 

Die Vereinfachung und Beschleunigungen des Konsumprozesses treffen bei 

Verbraucher*innen auf eine Nachfrage. Das heißt allerdings nicht automatisch, 

dass diese Beschleunigungen auch verbraucherpolitisch zu begrüßen sind. 

Nachteile für Verbraucher*innen können sich ergeben, wenn die 

Beschleunigungen mit neuartigen Risiken einhergehen (etwa Verlustrisiken beim 

Missbrauch digitaler Bezahlverfahren), oder wenn Automatisierung und Delegation 

von Konsumentscheidungen letztlich zu Mehrkosten oder zu einer nicht 

interessengerechten Auswahl führen. Sollte es solche Risiken oder Nachteile 

geben, so stellt sich weiterhin die Frage, ob die Entscheidung hierüber der 

Eigenverantwortung der Verbraucher*innen überlassen bleiben sollte oder ob es ein 

besonderes Schutzbedürfnis und damit einen Regulierungsbedarf gibt. 

Zumindest muss es weiterhin möglich sein, Produkte erst nach reiflicher 

Überlegung und unter Einbeziehung umfassender Informationen zu kaufen. 

 

Aus Umweltsicht kann sich aus dem Verursacherprinzip die Legitimität ergeben, 

die zu Zwecken des Instant Shopping entwickelten Angebotsformen zu regulieren. 

Insbesondere die Praxis kostenloser Retouren führt zu erheblichen 

Umweltauswirkungen, die derzeit auf alle Kund*innen des Onlinehandels umgelegt 

werden. Das führt zu einer Quersubvention von den Kund*innen, die bestellte 

Waren behalten, an diejenigen Kund*innen mit hohen Retourenquote. Gesetzlich 

vorgegeben ist nur, dass Verbraucher*innen das Recht haben, im Onlinehandel 

bestellte Waren gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzusenden. Dass die 

Rücksendung kostenlos sein müsse, ist gesetzlich nicht gefordert, sondern hat sich 

auf dem Markt auf die entsprechende Praxis von Amazon hin generell etabliert. 

Verursachergerecht wäre es demgegenüber, wenn bei Retouren die dadurch 

entstehenden Kosten der Rücksendung in Rechnung gestellt würden, 

einschließlich der zusätzlichen Kosten der Überprüfung, Neuverpackung oder 

Vernichtung der Ware. Unter dem Eindruck steigender Kosten und eines 

zunehmenden Bewusstseins für Nachhaltigkeit zeichnet sich bereits ein Trend zu 

kostenpflichtigen Retouren ab (Spiegel, 2022). Das deutet darauf hin, dass 

generelle Kostenwahrheit für die Umweltkosten des Transports ein 
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wirksamerer Weg zur Verursachergerechtigkeit sein könnte als ein Verbot 

kostenloser Retouren. 

 

4.4 Phase 4: Nutzung  
 

An den Kauf schließt sich die Nutzung des Produkts an. Bei digitalen 

Konsumprozessen ist hiermit häufig die Bewertung des erworbenen Produkts 

verbunden. Insofern stellen sich ähnliche Fragen, wie sie bereits im 

Zusammenhang mit Nutzerbewertungen vor dem Kauf erörtert wurden (s. o. 4.2.2). 

Darüber hinaus stellt sich in der Nutzungsphase die Frage, wie in digitalen 

Konsumprozessen mit Problemen umgegangen wird, wenn etwa das gekaufte 

Produkt mangelhaft ist oder Sicherheitsvorschriften nicht entspricht (4.4.1) 

oder wenn eine Reparatur fällig wird (4.4.2).  

 

4.4.1 Kundenbetreuung im Nachgang zum Kauf  

Problembeschreibung: Schwierige Rechtsdurchsetzung bei 

Produktmängeln 

Von der Werbung über die Produktauswahl bis hin zum Kauf befinden sich 

Verbraucher*innen in einem zielgerichtet auf den Kaufabschluss ausgerichteten 

Prozess, der weitgehend automatisch und meist sehr schnell abläuft. Ganz anders 

ist die Situation, wenn nach dem Kauf Probleme auftreten, etwa wenn Produkte 

Mängel aufweisen.  

 

Wenn Verbraucher*innen über Onlineplattformen Produkte aus dem Nicht-EU-

Ausland kaufen, treten oft Verstöße gegen EU-Sicherheitsvorschriften oder 

sonstige Produktmängel auf. Für Verbraucher*innen ist es dann oft schwierig, 

Ansprechpartner*innen zu finden, um ihre Rechte durchzusetzen. Auch bei 

Onlineshops aus der EU ist häufig nur die Benutzerführung bis zum Kauf nach 

Kundeninteressen optimiert, nicht hingegen das Beschwerdemanagement nach 

dem Kauf.  

 

Lösungsansatz: Verantwortungsübernahme von Plattformen für 

Produktsicherheit 

Wenn Produkte online über Verkaufsplattformen oder Onlineshops aus dem 

außereuropäischen Ausland gekauft wurden, ist rechtlich nicht die 

Verkaufsplattform Vertragspartner der Verbraucher*innen, sondern ein – in 
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der Regel nicht erreichbares – Handelsunternehmen im Nicht-EU-Ausland. 

Daher sollten sich Plattformen hier nicht auf ihre Stellung als Vermittler 

zurückziehen können. Sie müssen vielmehr dafür sorgen, dass importierte 

Produkte die EU-Sicherheitsvorschriften einhalten. Im Rahmen der Reform des 

EU-Produktsicherheitsrechts wurde dies zwar gefordert, fand aber bei der 

Verabschiedung der entsprechenden Verordnung keine Mehrheit (vzbv, 2023).  

 

Bei Onlineshops innerhalb der EU könnten Plattformen durch Qualitätsstandards 

auch für die Beschwerdebearbeitung dafür sorgen, dass die Kundenorientierung 

verbessert wird.   

 

4.4.2 Digitale Reparaturangebote 

Problembeschreibung: hoher Zeit- und Kostenaufwand für 

Reparaturen 

Wenn nach einer gewissen Nutzungszeit Reparaturen fällig werden, gibt es heute – 

anders als beim Neukauf – wenig Angebote. Wer dennoch Produkte reparieren 

möchte, muss häufig erhebliche Recherchen und Kostenaufwand auf sich 

nehmen. Da der Neukauf andererseits so anstrengungslos und unkompliziert ist, 

spielen Reparaturen gegenüber dem Neukauf nur eine geringe Rolle – mit der 

Folge einer überhöhten Ressourcenintensität und hoher Abfallmengen. 

 

Lösungsansatz: digitale Reparaturangebote 

Um digitale Angebote für Reparaturen zu schaffen, müssen Produkte zunächst 

reparatur- und wartungsfreundlich entwickelt werden, und Verbraucher*innen 

sollten das Recht auf Reparatur haben. Entsprechende Ankündigungen enthält 

der Green Deal der EU-Kommission, die konkreten Umsetzungsmaßnahmen 

bleiben aber hinter den Erwartungen zurück, da sie die Kosten für Reparaturen 

nicht verringern (Runder Tisch Reparatur, 2023). 

 

Besonders bei technischen Geräten erweist sich die Verfügbarkeit von Daten als 

großes Hemmnis, um Produkte zu reparieren und einer stofflichen 

Wiederverwendung zuzuführen. Der digitale Produktpass der EU soll ein digitales 

Werkzeug zur Verfügung stellen, damit alle während des Lebenszyklus eines 

Produkts anfallenden und für weitere Wertschöpfungsstufen relevanten 

Informationen in digitaler Form vorliegen (Europäische Kommission, 2020a). 

Allerdings wird die Kreislaufwirtschaft davon nur dann profitieren, wenn diese Daten 
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nicht zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen geheim gehalten 

werden, sondern wenn sie im Gegenteil grundsätzlich öffentlich sind. Die 

europäische Gesetzgebung im Bereich der Datenwirtschaft, insbesondere der 

Vorschlag für einen Data Act, lässt Regelungen in dieser Richtung bislang 

vermissen. Erforderlich ist es, Unternehmen zum Teilen der erforderlichen Daten 

zu verpflichten, diese Daten zu standardisieren und sie über Plattformen zu 

teilen (Piétron et al., 2022). 

 

4.5 Phase 5: Wiederverwertung und Entsorgung 
 

Digitale Plattformen erlauben es, Angebot und Nachfrage einfach und schnell zu 

synchronisieren. Insofern hat die Digitalisierung dazu geführt, dass sich für 

Zweitverwertungen neue digitale Märkte entwickelt haben, etwa bei 

gebrauchten Smartphones, Büchern oder Haushaltsgegenständen. Dadurch kann 

die Lebensdauer von Produkten verlängert werden, was sowohl die 

Haushaltskasse als auch die Umwelt schont. Digitale Märkte bieten aber derzeit 

noch kaum Unterstützung, wenn Produkte nicht mehr ihrer ursprünglichen 

Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden können und sich die Frage von 

stofflicher Verwertung und Entsorgung stellt. 

 

Problembeschreibung: Kaum digitale Unterstützung für hochwertige 

Wiederverwertung 

Digitalisierung bietet die Möglichkeit, detaillierte Informationen zur stofflichen 

Zusammensetzung und zur Recyclingfähigkeit eines Produkts über den 

gesamten Lebensweg des Produkts bis zur Verwertung und Entsorgung zu 

transportieren. Dadurch können eine hochwertige Wiederverwertung der einzelnen 

Bestandteile und eine umweltgerechte Entsorgung ermöglicht werden. Bislang 

wird hiervon aber praktisch noch kaum Gebrauch gemacht.  

 

Lösungsansatz: Kreislauffähige Produktkonzeption und digitaler 

Produktpass 

Für eine zirkuläre Wirtschaftsweise, in der Ressourcen im Kreislauf geführt 

werden, ist zunächst eine entsprechende Produktkonzeption erforderlich. Die 

EU-Kommission hat im Rahmen des Green Deal angekündigt, die EU-Ökodesign-

Verordnung zu diesem Zweck fortzuentwickeln (EU-Kommission, 2020b). Diese 

Neukonzeption der EU-Ökodesign-Verordnung sollte zügig und ambitioniert 

umgesetzt werden. Begleitend sollten verlängerte Gewährleistungspflichten 
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für Produkte mit hoher Ressourcenintensität sowie Regelungen gegen 

frühzeitige Obsoleszenz geschaffen werden (Umweltbundesamt, 2022). 

Gleichzeitig sollte ein digitaler Produktpass geschaffen werden, um 

Informationen zu Werkstoffen und Chemikalien, Reparatur- und Recyclingfähigkeit 

sowie zu Umweltwirkungen der Produkte während des gesamten Lebenszyklus 

des Produkts abrufbar zu machen (Umweltbundesamt, 2022; Geibler & Gnanko, 

2021). Wie bereits im Zusammenhang mit der Reparierbarkeit festgehalten, ist es 

hierfür erforderlich, die hierfür erforderlichen Informationen zu standardisieren 

und Unternehmen zu verpflichten, die Informationen zu registrieren und über 

Plattformen zu teilen (s. o. 4.4.2).  

 

4.6 Zwischenfazit zu Kapitel 4 in tabellarischer Form 
 

Über die unterschiedlichen Phasen der Customer Journey hinweg lassen sich 

zahlreiche Beeinträchtigungen von Verbraucherinteressen und 

Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung feststellen. Diese sind in 

manchen Fällen direkt bezweckt, um Verbraucher zu einem bestimmten, für sie 

nachteiligen, aber für die Plattformen wirtschaftlich vorteilhaften Verhalten zu 

veranlassen, etwa im Falle der Dark Patterns, die eingesetzt werden, um 

Verbraucher*innen zur Einwilligung in personalisierte Werbung zu veranlassen 

oder sie zu voreiligen Kaufabschlüssen zu motivieren. In anderen Fällen sind 

Beeinträchtigungen unbeabsichtigte, aber in Kauf genommene Nebenfolge, 

etwa wenn Jugendliche durch überlange Nutzungsdauern sozialer Medien 

psychosomatische Schäden erleiden.  

 

Für einige der festgestellten Probleme sind Lösungen verfügbar, die nur 

punktuelle Anpassungen des geltenden Rechtsrahmens erfordern, so etwa bei 

gefälschten und manipulierten Nutzerbewertungen oder bei der Unabhängigkeit 

des Rankings von der Provisionshöhe.  

 

Andere Probleme erfordern tiefer greifende Maßnahmen. Um Eingriffe in die 

Privatsphäre durch personalisierte Werbung zu vermeiden, ist etwa ein Verbot 

oder eine weitreichende Beschränkung personalisierter Werbung erforderlich. 

Weniger kontrovers, aber umfangreich sind auch die Anforderungen, die mit einem 

verbesserten digitalen Angebot von Reparaturleistungen und 

kreislauffähigen Produkten verbunden sind.  

 

Manche Probleme entziehen sich wiederum gänzlich einer Lösung durch 

punktuelle Anforderungen. Das gilt insbesondere für das gesamte 



 

48  

Erscheinungsbild der digitalen Welt, in dem das Übergewicht kommerzieller 

Interessen einerseits zu einer Allgegenwart von Werbung führt, andererseits 

auch zu gesellschaftlichen Gefährdungen in Form von Hate Speech, Fake 

News und Filterblasen. Hierfür sind Ansätze einer stärker 

gemeinwohlorientierten Plattformarchitektur erforderlich, wie sie im 

nachfolgenden Kapitel 5 beschrieben werden.  

 

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen untersuchten 

Problembereiche und Lösungsansätze. 

 

Phase der 
Customer 
Journey 

Themenfeld Problembeschreibung Lösungsansatz 

1. Konsum-
wunsch 

Dominanz 
werbe–
finanzierter 
Geschäfts–
modelle  

• Verbraucherärger 
• Hate Speech, Fake News, 

Filterblasen  
• Verstärkung nicht nachhaltiger 

Konsumpraktiken  

Gemeinwohlorientierte 
Plattformarchitektur  
(vgl. Kap. 5) 

Personalisiert
e Werbung 

• Eingriffe in die Privatsphäre 
und in die 
Entscheidungsfreiheit 

• konsumsteigernde Wirkung? 

Verbot oder 
Beschränkung 
personalisierter Werbung 

Nutzungs-
dauer 

Psychosomatische Schäden 
Designanforderungen 
zum Schutz der 
Gesundheit 

2. Suche 
und 
Bewertung 

Ranking-
kriterien 

Beeinflussung des Rankings 
durch Provisionshöhe 

Ranking nach 
Verbrauchernutzen 

Nutzer-
bewertungen 

Gefälschte und manipulierte 
Nutzerbewertungen 

Spezifische Regeln für 
Nutzerbewertungen 

Nachhaltigkeit
sinformatione
n 

Unzureichende 
Nachhaltigkeitsinformationen  

Umfassende 
Transparenz über 
Nachhaltigkeit  

3. Kauf 

Absatz-
förderung 

Manipulative Praktiken (Dark 
Patterns)  

• Verbesserte 
Regelungstechnik 

• Vereinfachter Vollzug 

Instant 
Shopping 

Beschleunigung des 
Kaufprozesses 

• Überlegungsschutz 
• Verursacherprinzip 

bei Kosten von 
Retouren  
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4. Nutzung  

Probleme 
nach dem Kauf 

Keine Unterstützungsangebote 
bei Sachmängeln oder 
Rechtsverstößen 

• Verantwortung der 
Plattformen für 
Rechtskonformität 

• Standards für 
Beschwerde-
management 

Reparatur 
Kaum digitale Angebote für 
Reparatur 

• Reparaturfreundliche
s Design von 
Produkten 

• Pflicht zum Teilen 
relevanter Daten 

5. Ent-
sorgung 
und Wieder-
verwertung 

Kreislauf-
wirtschaft 

Kaum digitale Unterstützung für 
hochwertige Wiederverwertung 

• Kreislauffähiges 
Produktdesign 

• Digitaler Produktpass  

 

Tabelle 3: Zwischenfazit von Kapitel 4: Problemspezifische Politikansätze zur Stärkung von 
Verbraucherinteressen und Nachhaltigkeit entlang der Costumer Journey.  
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5. Ansätze für eine nachhaltigkeits- und 

gemeinwohlorientierte Plattformarchitektur 
 

Der Problemaufriss des vorangegangenen Kapitels hat deutlich gemacht, dass die 

digitale Welt derzeit aufgrund der „extraktivistischen Geschäftsmodelle“ 

(Digitalization for Sustainability, 2022, S. 83) marktbeherrschender digitaler 

Plattformen in Widerspruch zu Verbraucherinteressen, Gemeinwohlinteressen 

und Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung steht. Die digitale Welt steht 

damit in ihrer derzeitigen Verfassung auch in Widerspruch zu den UN Guidelines for 

Consumer Protection und zu den SDGs. Im Mittelpunkt der politischen 

Zielsetzungen der Vereinten Nationen stehen das Wohlergehen der Menschen und 

die Beachtung von ökologischen Grenzen für die menschliche Wirtschaftstätigkeit; 

Konsum und Wirtschaft werden auf eine dienende Funktion verwiesen (s. o. Kapitel 

3).  

 

Die Herausforderung besteht nun darin, dieser Prioritätensetzung praktisch 

Wirksamkeit zu verschaffen. Die bislang beschriebenen Maßnahmenvorschläge 

sind hierfür ein wichtiger Baustein. Allerdings bleibt ein punktueller, 

problemorientierter Lösungsansatz in seiner Wirkung beschränkt. Über die 

beschriebenen Einzelmaßnahmen hinaus sollte daher die Architektur digitaler 

Plattformen insgesamt an den Anforderungen der UN Guidelines for Consumer 

Protection und der SDGs an ein verbraucher- und nachhaltigkeitsorientiertes 

Wirtschaftssystem ausgerichtet werden. 

 

Aus der faktischen Macht digitaler Plattformen wird mittlerweile verbreitet eine 

Verpflichtung der Plattformen abgeleitet, für die Auswirkungen ihres Handelns 

auf Individuen und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. 

 

Eine Initiative von Netzaktivist*innen, Politiker*innen, Wissenschaftler*innen, 

Schriftsteller*innen, Journalist*innen forderte bereits im Jahr 2016 eine Digital-

Charta, also eine allgemeine und rechtlich verbindliche schriftliche 

Niederlegung von Grundrechten in der digitalen Welt auf europäischer Ebene, 

die auch gegenüber privaten Akteuren wie Plattformen gelten soll (Zeit-Stiftung, 

2016/2018).  

 

Um die hieraus abgeleitete umfassende Verantwortung von Plattformen 

regulatorisch zu verwirklichen, kann die Infrastrukturregulierung als Referenz 

aus der analogen Welt herangezogen werden. Digitale Plattformen stellen die 

Infrastruktur der digitalen Welt zur Verfügung (Nationale Akademie der 
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Wissenschaften Leopoldina, 2021). Ähnlich wie Infrastrukturbetreiber in der 

physischen Welt dafür sorgen, dass die Menschen Zugang zu Energie, Wasser, 

öffentlichem Verkehr oder Gesundheit haben, eröffnen Plattformen heute den 

Zugang zur digitalen Welt. Plattformen sollten daher ähnlich wie 

Infrastrukturunternehmen im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge 

reguliert werden (Busch, 2021). Das heißt, dass sich öffentliche und private 

Elemente, staatliche Regulierung, wettbewerbsorientierte Angebote und 

gemeinwohlorientierte Alternativen ergänzen. Der Staat sollte eine 

Letztverantwortung für das Funktionieren des Gesamtsystems übernehmen.  

 

Hierfür sind drei Bausteine erforderlich, die nachfolgend erläutert werden:  

 

• Die Verantwortungsübernahme von Plattformen für ihre 

gesellschaftlichen Auswirkungen sollte rechtlich gestärkt und inhaltlich 

ausgeweitet werden (5.1).  

• Die Möglichkeiten von marktmächtigen Plattformen, Märkte zu dominieren, 

sollten durch eine Stärkung des Wettbewerbs beschränkt werden (5.2).  

• Gemeinwohlorientierte Elementen auf Plattformmärkten sollten 

geschaffen und gestärkt werden (5.3).  

 

5.1 Verantwortlichkeit von Plattformen für 

gesellschaftliche Auswirkungen  
 

Die Verantwortlichkeit von Plattformen für ihre gesellschaftlichen Auswirkungen 

hat zwei Komponenten: Zum einen geht es darum, dass klar formuliert und 

effektiv durchgesetzt wird, wozu Plattformen rechtlich verpflichtet sind (s. u. 

5.1.1); zum anderen sollten Plattformen nicht nur auf Rechtspflichten reagieren, 

sondern aktiv und positiv Verantwortung für ihre gesellschaftlichen 

Auswirkungen übernehmen (s. u. 5.1.2). Hierfür ist es erforderlich, verbindlich 

geregelte Verfahrensweisen zu entwickeln, um die Zivilgesellschaft am 

Systemdesign von Plattformen zu beteiligen (s. u. Fehler! Verweisquelle konnte 

nicht gefunden werden.).  
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5.1.1 Klare und effektiv durchgesetzte Rechtspflichten  

Problembeschreibung: Rechtsunklarheiten und hohe 

Durchsetzungsaufwände 

Auf der europäischen Ebene wurden in den letzten Jahren verschiedene Richtlinien 

und Verordnungen erlassen, um Plattformen zur Wahrung von 

Verbraucherinteressen zu verpflichten. Viele der vorstehend angesprochenen 

Probleme sind damit bereits im Prinzip erfasst, bestehen in der Praxis aber dennoch 

weiter fort, etwa mit Blick auf die Eingriffe in die Privatsphäre durch personalisierte 

Werbung oder mit Blick auf manipulative Praktiken zur Absatzförderung. 

Maßgebliche Gründe für dieses Vollzugsdefizit sind Rechtsunklarheiten und der 

hohe Aufwand zur Durchsetzung der entsprechenden Gesetze in einer Unzahl 

von Einzelfällen.  

 

Die Auslegung der Rechtsvorschriften wird erst über jahrelange 

Gerichtsverfahren in vielen Einzelfällen durch den EuGH geklärt. Wenn eine 

Klärung erreicht ist, reagieren Unternehmen häufig mit neuen Geschäftsmodellen, 

die ebenfalls Verbraucherinteressen beeinträchtigen, aber auf neuen, gerichtlich 

noch nicht überprüften Wegen. So reagiert Google derzeit etwa auf die 

zunehmenden Beschränkungen der Cookie-Werbung mit der Entwicklung einer 

Tracking-Technologie, die ohne Drittanbieter-Cookies auskommt (Schesswendter, 

2023). 

 

Lösungsansatz: Rechtskonkretisierung und vereinfachte 

Durchsetzung 

Erheblich mehr Rechtssicherheit und gleichzeitig Flexibilität bei Neuentwicklungen 

könnte geschaffen werden, wenn das formelle Gesetzesrecht durch 

untergesetzliches Recht, durch Normen und Standards sowie durch 

verallgemeinerbare Behördenentscheidungen konkretisiert würde.  

 

Neuere Rechtsakte im Bereich der Digitalisierung wie der Digital Services Act sehen 

gewissen Konkretisierungen des Gesetzesrechts durch Leitlinien der EU-

Kommission vor und verweisen auf die unterstützende Wirkung von Normen. Das 

Gesetzesrecht wird aber durch die Leitlinien und Normen nicht in verbindlicher 

Weise konkretisiert.  

 

Ein Vorbild für eine entsprechende Regulierungstechnik kann das Umweltrecht 

bieten. Dort werden etwa die rechtlichen Anforderungen an schadstoffemittierende 
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Anlagen anhand des jeweiligen Standes der Technik verbindlich, aber zugleich 

dynamisch definiert, d. h. die Anlagenbetreiber müssen je nach den technischen 

Möglichkeiten immer strengere Umweltschutzvorschriften erfüllen (vgl. etwa §§ 5, 

7 des Bundesimmissionsschutzgesetzes, BMJ/BfJ, 2023). Dementsprechend sollte 

auch im digitalen Verbraucherrecht ein dynamischer Standard der 

Verbraucherorientierung festgelegt werden, so dass Verbraucherorientierung 

entsprechend den technischen Möglichkeiten fortschreitend weiterentwickelt wird.  

 

Möglich ist eine solche Regelungstechnik allerdings nur dann, wenn die 

Plattformregulierung als öffentliches Recht durch Behörden durchgesetzt 

wird. Für den Vollzug des Digital Services Act ist dies durch die Regelungen zum 

Koordinator für digitale Dienste klargestellt. Andere Vorschriften im Bereich der 

Plattformregulierung werden in Deutschland aber als Teil des Wettbewerbsrechts 

nicht durch Behörden, sondern nur durch Wettbewerbs- und Verbraucherverbände 

durchgesetzt. Das spricht dafür, dass es generell der Ergänzung der 

Rechtsdurchsetzung im Verbraucherschutz durch behördliche 

Vollzugskompetenzen bedarf (Podszun et al., 2018). Da sich abzeichnet, dass die 

Funktion des Digital Services Coordinator zur Umsetzung des DSA nach den 

Planungen der Bundesregierung bei der Bundesnetzagentur angesiedelt werden 

soll (Krempl, 2023), sollte die Bundesnetzagentur im Interesse einer konsistenten 

Durchsetzung der Plattformregulierung auch die Zuständigkeit für die 

Durchsetzung anderer Verbraucherschutzregelungen für Plattformen 

erhalten.  

 

Ferner sollte der Vollzugsaufwand für die Durchsetzung der entsprechenden 

Vorschriften reduziert werden. Denkbar wäre etwa eine Beweislastumkehr 

zulasten marktmächtiger Plattformen. Diese hätte zur Folge, dass von Gesetzes 

wegen vermutet wird, dass Entscheidungsarchitekturen von marktmächtigen 

digitalen Plattformen durch manipulative Dark Patterns gegen das Gesetz 

verstoßen (Helberger et al., 2021). Um diese Vermutung auszuräumen, müssten 

marktmächtige Digitalunternehmen den Beweis erbringen, dass sie ihre 

Entscheidungsarchitekturen so konfiguriert haben, dass die Entscheidungsfreiheit 

der Verbraucher*innen nicht gefährdet wird. Weniger weitreichend wäre eine 

prima-facie-Beweislastregelung. Diese hieße, dass Vollzugsbehörden zunächst 

ein Verdachtsmoment vorbringen müssten, weswegen ein Verstoß der Plattform 

gegen eine Verbraucherschutzvorschrift naheliegt. Wenn ein solcher 

Verdachtsmoment belegt ist, trägt die Plattform die Last, die damit verbundene 

Vermutung zu entkräften. 

 



 

54  

5.1.2 Proaktive Verantwortlichkeit 

Problembeschreibung: Reaktiver Ansatz der Plattformregulierung  

Plattformen werden derzeit regulatorisch dann in Verantwortung genommen, wenn 

sie konkret und nachweisbar Rechte und Interessen von Verbraucher*innen 

oder anderer Marktteilnehmer*innen beeinträchtigen. Angesichts 

gegenläufiger Anreizstrukturen bei marktmächtigen Plattformen wird dieser 

Regulierungsansatz auch in Zukunft wichtig bleiben.  

 

Allerdings reicht es nicht aus, digitale Plattformen nur dann in Verantwortung zu 

nehmen, wenn konkret belegt ist, dass sich ihre Geschäftsmodelle auf individuelle 

oder kollektive Rechtsgüter und Interessen negativ auswirken. Denn der bisherige 

reaktive Regulierungsansatz lässt in einem zu großem Umfang zu, dass digitale 

Plattformen Verbraucherinteressen, Gemeinwohlinteressen oder 

Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung beeinträchtigen. 

Regulatorische Reaktionen hängen von der Initiative des Gesetzgebers ab; diese 

greift erst dann, wenn Schäden bereits manifestiert sind, und auch dann dauert es 

etliche Jahre, bis konkrete Maßnahmen gegen erwiesenermaßen schädliche 

Geschäftspraktiken ergriffen werden. 

 

Lösungsansatz: Vertiefung und Ausweitung proaktiver 

Verantwortlichkeit 

In Ergänzung zu den bisherigen reaktiven Rechtsinstrumenten ist daher ein 

proaktiver Ansatz in der Plattformregulierung erforderlich. Dieser ist in 

gewissem Umfang bereits in neueren Regulierungsinstrumenten wie dem Digital 

Services Act angelegt. Marktmächtige Plattformen werden hiernach verpflichtet, 

systemische Risiken zu ermitteln und zu mindern (Art. 34, 35 des DSA). 

Allerdings werden die Auswirkungen von Plattformen auf Zielsetzungen einer 

nachhaltigen Entwicklung in diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Ferner 

überlässt der Digital Services Act sowohl die Feststellung und Bewertung von 

Risiken als auch die Entwicklung von Maßnahmen der Risikominderung den 

Plattformen selbst. Die Öffentlichkeit und die mit der Rechtsdurchsetzung 

betrauten Behörden erlangen keinen Zugang zu den internen Informationen, die 

Plattformen über die Wirkung ihrer algorithmischen Systeme vorliegen.  

 

Der proaktive Ansatz in der Plattformregulierung sollte daher ausgeweitet 

werden. Ziel sollte es sein, dass Politik und Zivilgesellschaft effektiv für die Wahrung 

von individuellen Rechten und Gemeinwohlzielen eintreten können. Hierfür 
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brauchen sie umfassende Kenntnis von den Auswirkungen algorithmischer 

Systeme und digitaler Geschäftsmodelle, und sie brauchen rechtliche 

Kompetenzen, um von marktmächtigen digitalen Plattformen 

gemeinwohlverträgliche IT-Systeme und Geschäftsmodelle einfordern zu 

können. Der US-amerikanische Verfassungsrechtler Lawrence Lessig hat mit 

seinem berühmten Satz „Code is Law“ deutlich gemacht, dass eine solche proaktive 

Gestaltung der digitalen Welt erforderlich ist, um Bürgerrechte, Gemeinwohlziele 

und Prinzipien einer demokratischen, freiheitlichen und rechtsstaatlichen Ordnung 

im digitalen Raum durchzusetzen (Lessig, 2006, S. 5).  

 

Konkret sollte daher der proaktive Ansatz in der Plattformregulierung 

folgendermaßen gestärkt und verbreitert werden:  

 

• Die Verpflichtung zur Ermittlung von systemischen Risiken sollte auf 

Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung ausgeweitet werden. 

Eine solche Ausweitung der Plattformverantwortung könnte Teil der EU-

Rechtsetzung im Kontext des Green Deal sein, der in besonderem Maße die 

Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und nachhaltiger Entwicklung 

zum Gegenstand hat.  

• Die Ergebnisse der Risikobewertung sollten einschließlich der 

Bewertungsmethodik offengelegt werden. Auf der Grundlage dieser 

Risikobewertungen sollten marktmächtige digitale Plattformen verpflichtet 

sein, im Dialog mit Zivilgesellschaft und Regulierungsbehörden ihre 

Geschäftsmodelle so auszurichten, dass negative Auswirkungen vermieden 

werden.  

• Einen Schritt weiter gedacht könnten digitale Plattformen auch 

verpflichtet werden, proaktiv und entsprechend den jeweiligen 

technischen Möglichkeiten Verbraucherinteressen sowie Zielsetzungen 

einer nachhaltigen Entwicklung bestmöglich zu fördern.  

 

5.1.3 Beteiligung der Zivilgesellschaft am Systemdesign 

von Plattformen 

 

Problembeschreibung: Transparenz- und Legitimitätsdefizite von 

Plattformentscheidungen  

Bislang regeln Plattformen das Verhältnis zu ihren Nutzer*innen und damit auch zur 

Gesellschaft insgesamt vor allem über selbstdefinierte Community Guidelines. Die 
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verwendeten Auswahlkriterien für Inhalte sind nur den Plattformbetreibern bekannt 

und zugänglich, die Ergebnisse der Auswahlentscheidungen aber selbst für diese 

nicht immer nachzuvollziehen (Akademie der Wissenschaften Leopoldina, 2021). 

Auf freiwilliger Basis beziehen Plattformen hierbei über Social Media Councils 

bereits in gewissem Umfang die Erwartungen der allgemeinen Öffentlichkeit ein. So 

hat Facebook etwa ein „Oversight Board“ eingerichtet, dessen Aufgabe darin 

besteht, ausgewählte kontroverse Kuratierungsentscheidungen neu zu bewerten 

und für Facebook verbindlich zu entscheiden (https://www.oversightboard.com). 

Die bislang freiwilligen Social Media Councils haben bereits eine gewisse 

legitimierende Wirkung für die Auswahlentscheidungen von Plattformen zur Folge 

(Kettemann & Fertmann, 2021; Kettemann& Schulz, 2023). Allerdings bleiben 

bislang noch erhebliche Defizite mit Blick auf die Transparenz, 

Nachvollziehbarkeit und gesellschaftliche Legitimität von 

Auswahlentscheidungen (Leopoldina, 2021). 

 

Lösungsansatz: verbindliche Verfahren zur Beteiligung der 

Zivilgesellschaft an Plattformentscheidungen  

Um individuelle Interessen und gesellschaftliche Erwartungen in das Systemdesign 

von Plattform zu integrieren, müssen Informationskanäle und verbindliche 

Abstimmungsmechanismen zwischen Plattformen und Öffentlichkeit etabliert 

werden. Die Bundesregierung hat in diesem Zusammenhang in ihrem aktuellen 

Koalitionsvertrag das Ziel vorgegeben, den Aufbau von Plattformräten 

voranzubringen (Bundesregierung, 2021b).  

 

Insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen von Plattformen auf die öffentliche 

Meinungsbildung und die Kommunikationskultur ein gesetzlich geregeltes 

Verfahren gefordert, in dem die Öffentlichkeit ihre Erwartungen an die 

Kuratierungspraxis von Plattformen artikulieren und durchsetzen kann. Konkret 

sollen Plattformen verpflichtet werden, an allen kuratierungsrelevanten Prozessen 

ein von ihnen finanziertes, jedoch unabhängiges und pluralistisch besetztes 

Gremium zu beteiligen, das aus Vertreter*innen staatlicher und 

zivilgesellschaftlicher Institutionen sowie der Nutzergemeinschaft besteht. 

Das Gremium solle gegenüber den Plattformbetreibern umfassende 

Informationsrechte und eine verbindlich wirkende Entscheidungsbefugnis 

haben. Außerdem solle jeder, auch ohne selbst Nutzerin oder Nutzer der jeweiligen 

Plattform zu sein, das Recht haben, sich an das unabhängige Gremium zu wenden 

und eine Überprüfung der Kuratierungskriterien anzustoßen (Nationale 

Akademie der Wissenschaften Leopoldina, 2021).  
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Was bislang vor allem mit Blick auf demokratierelevante Auswirkungen von 

Plattformen diskutiert wurde, sollte in gleicher Weise auch für die in dieser Studie 

näher untersuchten Auswirkungen von Plattformen auf Zielsetzungen des 

Verbraucherschutzes und der nachhaltigen Entwicklung gelten.  

 

Darüber hinaus gibt es auch bereits strukturierte Verfahrensweisen, die es IT-

Unternehmen ermöglichen, die Entwicklung von IT-Systemen von vornherein an 

gesellschaftlichen Wertvorstellungen auszurichten. Das Institute of Electrical 

and Electronics Engineers (IEEE), eine Organisation für Technologiestandards, hat 

den IEEE-Standard 7000TM-2021 zum Thema "Integrating Ethical and Functional 

Requirements to Mitigate Risk and Increase Innovation in Systems 

Engineering" herausgegeben (IEEE, 2021). Die Auswirkungen von IT-Systemen auf 

die Werte werden hierbei im Dialog mit den jeweils betroffenen Interessengruppen 

ermittelt; im nächsten Schritt werden die IT-Systeme so ausgerichtet, dass sie die 

betroffenen Werte bestmöglich fördern (Spiekermann, 2021)2. Damit Plattformen 

ein solches Verfahren des Value Based Engineering anwenden, sind allerdings 

vermutlich entsprechende rechtliche Anforderungen oder Anreize erforderlich. 

Vorstellbar wäre etwa, dass mit der Anwendung des IEEE-Standard 7000 

Beweiserleichterungen bei der Einhaltung von verbraucherrechtlichen 

Vorschriften verbunden sind (Gossen, Lell, 2023).  

 

5.2 Wettbewerbsrecht und Interoperabilität zwischen 

Plattformen 

Problembeschreibung: Neigung von Plattformmärkten zur 

Marktmachtkonzentration 

Plattformmärkte sind besonders anfällig für Marktmachtkonzentration und 

Monopolbildung – nicht zuletzt deshalb, weil aufgrund von Netzwerkeffekten 

große Unternehmen mit großer Reichweite für die Nutzer*innen einen Mehrwert 

gegenüber einer Vielzahl kleiner Unternehmen haben (s. o. 2.5). Hat eine Plattform 

erst einmal eine marktbeherrschende Stellung erlangt, fällt es ihr leicht, 

Verbraucherinteressen und Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung zu 

vernachlässigen, weil die Nutzer*innen keine Alternative mehr haben.  

 

 
2  Diesen Aspekt behandelt die CO:DINA Kurzstudie von Christoph Busch „Value-

based Engineering für eine nachhaltige Plattformökonomie“. 
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Lösungsansatz: Stärkung von Wettbewerbsrecht und Interoperabilität 

Um Verbraucherinteressen und Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung zu 

stärken, ist es deshalb von besonderer Wichtigkeit, die Marktmacht und 

Ausschließlichkeitsmacht dieser marktbeherrschenden Anbieter 

einzuschränken. Verschiedene Regelwerke, insbesondere der Digital Markets Act 

haben hier bereits Anforderungen an marktbeherrschende Digitalunternehmen 

aufgestellt, die sich nun praktisch bewähren müssen.  

 

Eine große Chance für die Stärkung des Wettbewerbs sind insbesondere die 

Anforderungen des Digital Markets Act an die Interoperabilität und 

Portabilität zwischen unterschiedlichen Plattformen. Für den praktischen Erfolg 

dieser Anforderungen werden anspruchsvolle Standards mit einer breiten 

Marktabdeckung sowie ein kontinuierliches Monitoring der praktischen 

Funktionsweise erforderlich sein (Rowe, 2022). 

 

Für die Marktchancen von Wettbewerber*innen ist es darüber hinaus wichtig, dass 

die Möglichkeiten marktbeherrschender Plattformen eingeschränkt werden, 

einzelne Marktaspekte zu „privatisieren“. Daher sollte der urheberrechtliche 

Schutz proprietärer Software eingeschränkt werden. Technische Maßnahmen, 

die dazu dienen, Plattformen auch gegen den Willen ihrer Betreiber interoperabel 

zu machen, sollten legalisiert werden (Seemann, 2021). 

 

5.3 Gemeinwohlorientierte statt konsumzentrierter 

digitaler Welt 

Problembeschreibung: Dominanz von Konsum und Kommerz in der 

digitalen Welt 

Der Konsum nimmt in unserer Gesellschaft eine zentrale Rolle ein – einerseits als 

Motor der wirtschaftlichen Entwicklung, andererseits auch mit Blick auf 

symbolische Funktionen wie Identitätsstiftung, Statusbildung und 

Markierung von Gruppenzugehörigkeit.  

 

Diese zentrale Funktion des Konsums in der Gesellschaft ist historisch relativ 

neu. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich der individuelle Konsum zu einem 

eigenständigen, von sozialen Bindungen losgelösten Motiv entwickelt. Konsum ist 

zum zentralen Deutungsschema geworden, um das Verhältnis des Individuums 

zur Welt zu bestimmen (Hellmann, 2018). Seit der Club of Rome im Jahr 1972 seinen 

Bericht über die „Grenzen des Wachstums“ vorgelegt hat (Meadows et al., 1972), sind 
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auch die negativen Folgewirkungen des wachstums- und konsumzentrierten 

Wirtschaftssystems bekannt – allerdings ohne, dass dieses Wirtschaftssystem 

praktisch in der Folge in Frage gestellt wurde. Ebenso folgenlos ist die Erkenntnis 

geblieben, dass die Lebensqualität in den westlichen Gesellschaften trotz 

fortgesetzten Wirtschaftswachstums seit den 50er Jahren des 20. 

Jahrhunderts nicht gestiegen ist (Layard, 2005).  

 

Mit der Digitalisierung war anfänglich die Hoffnung auf eine postkapitalistische, 

auf Offenheit und Kooperation beruhende Wirtschaftsordnung verbunden. Die 

Entwicklung der digitalen Welt hat aber eine andere Richtung genommen, seit 

marktmächtige Plattformen digitale Märkte quasi in Privatbesitz 

übernommen haben (Staab, 2019). Daher hat sich zunehmend die Sichtweise 

durchgesetzt, dass der Kapitalismus durch diese proprietäre Digitalisierung eine 

Radikalisierung in Form eines „Hyperkapitalismus“ erfahren hat (Seemann, 2021).  

 

Das wenig überraschende Ergebnis ist, dass in der von marktmächtigen, 

gewinnorientierten Plattformen gestalteten, digitalen Welt Konsum und Kommerz 

die zentralen Motive sind. Gleichzeitig fördert die Reduktion der digitalen Welt 

auf kommerziell verwertbare Leistungen auch gesellschaftliche Spaltung und 

demokratiefeindliche Tendenzen (s. o. 4.1.1).  

 

Lösungsansatz: Förderung von gemeinwohlorientierten Ansätzen in 

der digitalen Welt 

Dass der Konsum zum zentralen gesellschaftlichen Leitmotiv westlicher 

Gesellschaften geworden ist, war eine kulturelle Entwicklung. Diese kulturelle 

Entwicklung war das Ergebnis einer Vielzahl von technischen und sozialen 

Vorbedingungen, zu denen etwa die industrielle Produktionsweise und die 

Emanzipation der Menschen von ständischen Traditionen gehörten. Gleichzeitig 

war die eigenständige gesellschaftliche Relevanz des Konsums ihrerseits 

Vorbedingung weiterer Entwicklungen, in deren Verlauf sich 

Wirtschaftswachstum und Konsum immer stärker als zentrale 

gesellschaftliche Faktoren verfestigten.  

 

Wenn sich nun zeigt, dass die Fixierung auf Konsum und Wirtschaftswachstum 

ungünstige gesellschaftliche Folgen hat, so ist damit diese Fixierung noch nicht 

überwunden. Allerdings lässt der Blick auf die Entwicklung des Konsums als 

zentrales gesellschaftliches Motiv erwarten, dass seine Ablösung durch eine Kultur 

der Nachhaltigkeitsorientierung ebenso abhängig ist von zahlreichen 
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Veränderungen im gesamten wirtschaftlichen, technischen und sozialen 

Kontext. Die Transformationsforschung zeigt, dass systemrelevante 

Veränderungen in Nischen beginnen, sich dann in gesellschaftlichen Regimen 

fortsetzen und schließlich die soziokulturelle Landschaft insgesamt prägen 

(Gallart et al., 2021).  

 

Voraussetzung für eine Nachhaltigkeitstransformation des Konsums ist es 

demnach zunächst, dass es Nischen gibt, in denen nachhaltigkeitsorientierte 

Innovationen entstehen. Unter diesem Gesichtspunkt ist die gegenwärtige 

verwertungsorientierte und gewinnmaximierende Architektur der digitalen 

Welt ein Hemmnis für den Wandel des Konsums in Richtung einer nachhaltigen 

Entwicklung. Das Beispiel der Sharing Economy zeigt, dass 

nachhaltigkeitsorientierte Innovationen zwar entstehen und zunächst auch auf 

Nachfrage stoßen. Mit wachsender Marktmacht der Anbieter wird aber die 

kommerzielle Verwertbarkeit immer stärker betont, und potenzielle 

Nachhaltigkeitseffekte werden dadurch reduziert oder ins Gegenteil verkehrt (s. o. 

0).  

 

Erforderlich ist es daher, in der digitalen Welt Räume zu schaffen und zu stärken, 

in denen sich Deutungsmuster und Sinnstiftungen entfalten können, die von 

Konsum und Gewinnorientierung unabhängig sind.  

 

Hierfür sind folgende Maßnahmen geeignet:  

 

• Plattformkooperativen und andere gemeinwohlorientierte digitale 

Initiativen sollten direkt mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, wie 

dies beim öffentlichen Rundfunk selbstverständlich ist (Homburg, 2021).  

• Nachhaltigkeits- und verbraucherorientierte digitale Innovationen müssen 

auch in der Marktdurchdringung unterstützt werden. In diesem 

Zusammenhang spielen etwa Open-Source-Projekte eine wichtige Rolle. 

Open Source erleichtert es auch weniger finanzstarken digitalen Initiativen, 

marktfähige Produkte zu entwickeln. Dies ist etwa das Ziel einer Open-

Source-gestützten öffentlichen Suchmaschine (Open Web Search, 2023). 

Allerdings sind die so entwickelten digitalen Angebote nur dann auf dem 

Markt konkurrenzfähig, wenn sie auch auf eine entsprechende Nachfrage 

stoßen, etwa durch eine gezielte Nachfragepolitik der öffentlichen Hand 

(Bundesregierung, 2021c). 

• Gleichzeitig sind Verbraucherinformation und Verbraucherbildung 

wichtig, um den gesellschaftlichen Mehrwert nichtkommerzieller Ansätze 
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bekanntzumachen und um Verbraucher*innen für die Nutzung der 

entsprechenden Alternativen zu gewinnen. Auch hier ist die Rolle 

öffentlicher Institutionen wichtig, die in ihrer Funktion als Nutzer*innen 

digitaler Inhalte eine Vorbildwirkung für private Verbraucher*innen ausüben. 

Um Verbraucher*innen bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, 

könnte auch ein Siegel für gemeinwohl- und nachhaltigkeitsorientierte 

Geschäftsmodelle von Plattformen nützlich sein (Ramesohl et al., 2022).  

 

5.4 Zwischenfazit zu Kapitel 5  
 

Eine gezielte Förderung gemeinwohlorientierter Ansätze in der digitalen Welt 

(5.3) sollte mit konkreten Rechtspflichten (s. o. Kapitel 4) und einer proaktiven 

gesellschaftliche Verantwortung der heute marktbeherrschenden 

Plattformen (5.1) sowie einer klaren Wettbewerbspolitik (s. o. 5.2) einhergehen. 

Dann kann sich allmählich eine digitale Welt entwickeln, die den heute politisch 

proklamierten Zielvorstellungen entspricht, nämlich dem Bild „einer auf den 

Menschen ausgerichteten, auf Grundrechten beruhenden, inklusiven, 

transparenten und offenen digitalen Umgebung, in der die Grundsätze, 

Rechte und Werte der Union durch sichere und interoperable digitale Technik 

und digitale Dienste gewahrt und gestärkt werden, die für alle überall in der 

Union zugänglich sind.“ (EU-Kommission, 2022) (vgl. Abbildung 6). 

 

 
 

Abbildung 6: Menschenzentrierte digitale Welt 

Nachfolgend werden die in Kapitel 5 untersuchten Probleme und die 

dazugehörigen Lösungsansätze tabellarisch zusammengefasst.  
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Elemente einer 
nachhaltigkeits- 

und verbraucher-
orientierten 
Plattform-
architektur 

Problem- 
beschreibung Lösungsansatz 

Klare und effektiv 
durchgesetzte 
Rechtpflichten 

Rechtsunklarheiten und hohe 
Durchsetzungsaufwände 

• Formelles Recht wird durch 
untergesetzliches Recht 
(Normen, Standards) 
konkretisiert. 

• Plattformregulierung wird als 
öffentliches Recht von 
Behörden durchgesetzt. 

• Vollzugsaufwand wird durch 
Beweiserleichterungen 
reduziert. 

Proaktive  
Verantwortlichkeit 
von Plattformen für 
ihre 
gesellschaftliche 
Auswirkungen 

Reaktiver Ansatz in der 
Plattformregulierung: 
Regulatorische Reaktion 
hängt von Initiative des 
Gesetzgebers bei 
manifestierten Schäden ab. 

• Plattformen beobachten auch 
Auswirkungen ihrer 
Geschäftsmodelle auf die 
nachhaltige Entwicklung.  

• Plattformen legen die 
Ergebnisse ihrer 
Risikobewertung einschließlich 
der Methodik offen. 

• Plattformen fördern darüber 
hinaus gesellschaftliche 
Wertvorstellungen. 

Beteiligung der 
Zivilgesellschaft am 
Systemdesign von 
Plattformen 

Transparenz- und 
Legitimitätsdefizite: 
Plattformen bestimmen ihr 
Verhältnis zu Nutzer*innen 
und zur Außenwelt primär 
über selbstdefinierte 
Community Guidelines 

• Verbindliche Verfahren zur 
Beteiligung der Zivilgesellschaft 
an Plattformentscheidungen: 
Marktmächtige Plattformen 
integrieren die Anforderungen 
der Zivilgesellschaft in ihr 
Systemdesign. 

Wettbewerbsrecht 
und 
Interoperabilität 

Marktmachtkonzentration 
und Monopolbildung ist auf 
Plattformmärkten sehr 
ausgeprägt. 

• Kartellrechtliche Möglichkeiten 
werden ausgeschöpft. 

• Interoperabilität wird 
durchgesetzt. 

• Schutz von (Software-) 
Urheberrechten wird reduziert. 

Gemeinwohl–
orientierte statt 
konsumzentrierter 
digitale Welt 

Zentrale gesellschaftliche 
Bedeutung des Konsums 
führt in Kombination mit 
proprietärer Digitalisierung 
zu „Hyperkapitalismus“. 

• Gemeinwohlorientierte digitale 
Ansätze werden gefördert.  

• Open-Source wird durch 
Nachfragepolitik der 
öffentlichen Hand gestützt.  

• Verbraucherinformation und -
bildung unterstützen 
verantwortliche digitale 
Konsumentscheidungen.  

 

Tabelle 4: Zwischenfazit von Kapitel 5: Ansätze für eine nachhaltigkeits- und gemeinwohlorientierte 
Plattformarchitektur.  
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6. Ausblick: Nachhaltiger Konsum als Systeminnovation in 

der digitalen und in der analogen Welt 
 

Es wurde bereits herausgearbeitet, dass die Transformation des Konsums in 

Richtung einer nachhaltigen Entwicklung eine grundlegende 

Systemänderung in den westlichen Gesellschaften darstellt (s. o. 5.3). Thema 

dieser Studie ist die Frage, inwieweit die digitale Welt eine solche Systemänderung 

hemmt oder unterstützt. Klar ist aber, dass die Nachhaltigkeitstransformation 

des Konsums im Ergebnis in der analogen Welt ankommen muss – denn dort 

spielt sich die ökologische Krise ab.  

 

Es wurde bereits hergeleitet, dass für die Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele 

statistisch ein Budget von weniger als 1 Tonne pro Kopf und Jahr für den 

konsumbedingten CO2-Ausstoß zur Verfügung steht (s. o. 3.2). Für andere 

Umweltaspekte des Konsums, etwa für den Ressourcenverbrauch, existieren 

noch keine vergleichbar belastbaren Modelle, aber auch hier sind massive 

Reduktionen im Vergleich zum heutigen Konsumniveau erforderlich.  

 

Für eine Nachhaltigkeitstransformation des Konsums ist insbesondere die 

Umgestaltung der Angebote und Produktionsformen in den kritischen 

Konsumbereichen Energie, Landwirtschaft und Verkehr erforderlich. Diese 

Transformationsprozesse sind Gegenstand von gesellschaftlichen und politischen 

Kontroversen, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann (Europäische 

Umweltagentur, 2019).  

 

Angemerkt sei nur, dass es in die Irre führt, die ökologische Transformation mit 

Verweis auf die Belastbarkeit sozial schlechter gestellter Menschen in Frage 

zu stellen. Denn primär sollte ein ressourcen- und umweltschonender Konsum von 

denen eingefordert werden, die einen großen ökologischen Fußabdruck haben – 

und das heißt in der Regel von finanziell Bessergestellten, die auch über 

Möglichkeiten zu Verhaltensänderungen und finanziellen Kompensationen 

verfügen. Ebenso wie im Vergleich verschiedener Länder die CO2-Emissionen mit 

Wirtschaftskraft und Einkommen korrelieren, ist auch innerhalb von Deutschland 

der individuelle Umwelt- und Ressourcenverbrauch im Durchschnitt umso 

höher, je höher das Einkommen ist (Kleinhückelkotten, 2016).  

 

Quantitative Zielgrößen für einen nachhaltigen Konsum ähnlich der 

beschriebenen Marke von 1 Tonne CO2-Ausstoß pro Kopf und Jahr können vor 

diesem Hintergrund deutlich machen, dass die Herausforderung eines 
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nachhaltigen Konsumstils an alle Bevölkerungsschichten die gleichen 

Anforderungen stellt – mit allerdings unterschiedlichen Anpassungsbedarfen 

je nach Lebensstil. Das heißt gleichzeitig, dass ein individuell handelbares CO2-

Budget (dazu Baars et al., 2023) keinen Sinn ergeben würde, weil dann ein 

nachhaltiger CO2-reduzierter Lebensstil eben gerade kein allgemeines 

gesellschaftliches Ziel wäre, sondern Wohlhabende ihre Konsumgewohnheiten 

beibehalten und sich von Reduktionspflichten freikaufen könnten.  

 

Überhaupt sollte eine Zielgröße für den nachhaltigen Konsum zwar eine 

Signalwirkung auf der individuellen Ebene haben. Die Zielgröße nicht rechtlich 

verbindlich sein in der Form, dass beispielsweise die Einhaltung eines CO2-Budgets 

anhand individueller Konsumdaten erfasst und überprüft wird. Sinnvoll erscheint 

vielmehr eine Zielgröße, die Grundlage von politischen Maßnahmen in Richtung 

einer schrittweisen Reduktion der mit dem Konsum verbundenen CO2-Emissionen 

sein sollte – mit dem Fokus nicht auf Kontrolle und Überwachung, sondern auf 

Befähigung und Erleichterung. 

 

Der Unterschied zwischen derzeit knapp 11 Tonnen CO2-Ausstoß pro Kopf und 

Jahr und der Zielgröße von weniger als 1 Tonne pro Kopf und Jahr macht die 

Dimension der anstehenden Verhaltensänderungen deutlich. Derzeit ist noch nicht 

vorstellbar, wie eine Gesellschaft aussehen wird, die in dieser Weise im Rahmen 

des ökologisch Verträglichen wirtschaftet. Klar ist aber, dass wir für eine derart 

tiefgehende Transformation Innovationen nicht nur auf technischer, sondern 

auch auf soziokultureller Ebene brauchen werden. Der Diskursrahmen hierfür 

wird in zunehmendem Maße in der digitalen Welt gesetzt.  

 

Wenn die virtuelle Infrastruktur der digitalen Welt einen Umbau der 

„mentalen Infrastrukturen“ (Welzer, 2011), also unserer verinnerlichten 

Werthaltungen und Handlungsmuster, im Sinne einer 

Nachhaltigkeitsorientierung unterstützt, wird dadurch die 

Nachhaltigkeitstransformation des Konsums erheblich erleichtert werden.  
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Anhang: Expert*innengespräche 
 

Im Rahmen des Vorhabens wurden Interviews mit Digitalisierungsexpert*innen und 

Wissenschaftler*innen verschiedener Disziplinen geführt, um weitere Aspekte und 

Sichtweisen einzubeziehen und um die empirische Befunde und politische 

Aussagen der Studie einer kritischen Überprüfung zu unterziehen.  

Für die Aussagen der Studie selbst trägt ausschließlich der Autor die 

Verantwortung.  

 

Im Einzelnen wurden Gespräche mit folgenden Personen geführt:  

 

Name Institution und Funktion 

 Titus Blome  Freier Journalist 

Prof. Dr. Heinz Bude Universität Kassel, Professur für Makrosoziologie 

Dr. Maike Gossen 
Technische Universität Berlin / Einstein Center Digital Future; 
Fachgebiet für sozial-ökologische Transformation, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin  

PD Dr. Kai-Uwe 
Hellmann 

Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie; 
Privatdozent, Forschungsschwerpunkt Wirtschafts- und 
Konsumsoziologie 

Dr. Christian Humborg Wikimedia Deutschland, geschäftsführender Vorstand 

Prof. Dr. Matthias C. 
Kettemann, L.L.M. 
(Harvard) 

Professur für Innovation, Theorie und Philosophie des Rechts 
am Institut für Theorie und Zukunft des Rechts der Universität 
Innsbruck 

Dr. Julian Jaursch 
Stiftung Neue Verantwortung, Projektleiter Policy/ 
Plattformregulierung 

Dr. Michael Seemann Autor und freiberuflicher Digitalisierungsexperte 

Dr. Felix Sieker Bertelsmann Stiftung 

Prof. Dr. Philipp Staab Humboldt-Universität zu Berlin und Einstein Center Digital 
Future, Professor für Soziologie der Zukunft der Arbeit 

Dr. Theresa Züger 
Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, 
Leiterin AI & Society Lab & Forschungsgruppe Public Interest 
AI 

Tabelle 5: Teilnehmende der Expert*innengespräche.  
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